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Kernpunkte 

1. Das Bankengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz und das Kol-

lektivanlagengesetz sehen institutsspezifische Bestimmungen für die 

Sanierung bzw. den Konkurs vor. Sie enthalten jeweils Delegationsnor-

men, die die FINMA ermächtigen, das Verfahren näher zu regeln. Ge-

stützt auf Verweisnormen im Finanzmarktinfrastrukturgesetz, Pfandbrief-

gesetz und Finanzinstitutsgesetz finden die Insolvenzbestimmungen des 

Bankengesetzes auch auf diesen Gesetzen unterstehende Institute sinn-

gemäss Anwendung. Die institutsspezifischen Verfahrensregeln sind 

bislang in drei eigenständigen Verordnungen der FINMA festgehalten: 

der Bankeninsolvenzverordnung-FINMA (BIV-FINMA), der Versiche-

rungskonkursverordnung-FINMA (VKV-FINMA) und der Kollektivanla-

gen-Konkursverordnung-FINMA (KAKV-FINMA). 

2. Ziel der Vorlage ist zum einen, die vorbestehenden, institutsspezifischen 

Insolvenz- und Konkursverordnungen der FINMA übersichtlich in einer 

Insolvenzverordnung FINMA zu bündeln. Zum anderen soll inhaltlich 

den seit der letzten Aktualisierung der Vorgängerverordnungen erfolgten 

Anpassungen des Bankengesetzes und des Versicherungsaufsichtsge-

setzes sowie relevanten Erkenntnissen aus der Praxis und der Lehre 

Rechnung getragen werden. 

3. Neu wird infolge des im Versicherungsaufsichtsgesetz neu eingeführten 

Sanierungsrechts auch das Sanierungsverfahren für Versicherungen auf 

Ebene FINMA-Verordnung näher geregelt. Diese Regelungen wurden 

bewusst knapp und prinzipienbasiert gehalten, damit der FINMA im Sa-

nierungsfall die nötige Flexibilität verbleibt und auf die Eigenheiten des 

spezifischen Instituts eingegangen werden kann.  

4. Die Verfahrensregeln der Insolvenzverordnung FINMA bezwecken ins-

gesamt eine Beschleunigung des Verfahrens, eine Berücksichtigung be-

kannter Institutsspezifika sowie die Ermöglichung der Berücksichtigung 

von Besonderheiten im Einzelfall. Ferner soll die Vereinheitlichung und 

Vereinigung der Verfahrensregeln für alle in die Insolvenzzuständigkeit 

der FINMA fallenden Institute in einem einzigen Erlass deren Anwen-

dung in der Praxis erleichtern und die Rechtssicherheit erhöhen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ABV-FINMA Auslandbankenverordnung-FINMA vom 21. Oktober 1996 

(SR 952.111) 

AVO Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichti-

gung von privaten Versicherungsunternehmen 

(SR 961.011) 

BankG Bankengesetz vom 8. November 1934 (SR 952.0) 

BankV Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Spar-

kassen (SR 952.02) 

BIV-FINMA Bankeninsolvenzverordnung-FINMA vom 30. August 2012 

(SR 952.05) 

FIDLEG Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni 2018 

(SR 950.1) 

FinfraG Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015  

(SR 958.1) 

FINIG Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 (SR 954.1) 

FINMAG Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 (SR 956.1) 

IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internati-

onale Privatrecht (SR 291) 

KAG Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (SR 951.31) 

KAKV-FINMA Kollektivanlagen-Konkursverordnung-FINMA vom 6. De-

zember 2012 (SR 951.315.2) 

KKV Verordnung vom 22. November 2006 über die kollektiven 

Kapitalanlagen (SR 951.311) 

KOV Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführer 

der Konkursämter (SR 281.32) 

OR Obligationenrecht (SR 220) 

PfG Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 1930 (SR 211.423.4) 

SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung 

und Konkurs (SR 281.1) 
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StGB Strafgesetzbuch (SR 311.0) 

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 

(SR 961.01) 

VKV-FINMA Versicherungskonkursverordnung-FINMA vom 17. Oktober 

2012 (SR 961.015.2) 

VwVG Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 

(SR 172.021) 
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1 Inhalt und Ziel der Vorlage 

Die Revisionen des BankG vom 17. Dezember 20211, in Kraft seit 1. Januar 

2023, sowie des VAG vom 18. März 20222, in Kraft seit 1. Januar 2024, zo-

gen Anpassungsbedarf an der BIV-FINMA und der VKV-FINMA nach sich. 

Im Rahmen der Revision des BankG wurden insbesondere diverse, bislang 

auf Ebene der BIV-FINMA geregelte Aspekte des Sanierungsverfahrens auf 

Gesetzesstufe angehoben. Entsprechend sind sie auf Stufe FINMA-Regulie-

rung hinfällig. Das VAG, das für den Insolvenzfall von Versicherungsunter-

nehmen zuvor nur Regelungen zum Konkurs enthielt, wurde durch die Revi-

sion um Bestimmungen zur Sanierung ergänzt und sieht neu in Art. 52a 

Abs. 4 VAG eine Ermächtigung der FINMA vor, das Sanierungsverfahren 

näher zu regeln. 

Darüber hinaus ist die mittlerweile in diversen weiteren Finanzmarktgeset-

zen vorgesehene sinngemässe Anwendung der insolvenzrechtlichen Best-

immungen des BankG auch in den von der FINMA erlassenen Verfahrensre-

geln angemessen zu reflektieren. 

Die FINMA nahm diesen Revisionsbedarf ihrer insolvenzrechtlichen Ausfüh-

rungsbestimmungen zum Anlass, die bestehenden Regeln unter Berücksich-

tigung relevanter Erkenntnisse aus Lehre und Praxis zu überprüfen, anzu-

passen und in einer neuen, konsolidierten Insolvenzverordnung FINMA zu-

sammenzuführen, welche auch die Regelungsinhalte der KAKV-FINMA ab-

deckt. 

Ziel ist eine weitgehende Vereinheitlichung der Verfahrensregeln unter Be-

rücksichtigung der Spezifika der einzelnen, in den Anwendungsbereich fal-

lenden Institutskategorien. 

Die konkreten rechtlichen Grundlagen für die Regelungen der Insolvenzver-

ordnung FINMA befinden sich in Art. 28 Abs. 4 und Art. 34 Abs. 3 BankG, 

welche durch Verweis in Art. 42 PfG, Art. 67 FINIG und Art. 88 Abs. 1 Fin-

fraG auch für die dort der Insolvenzzuständigkeit der FINMA Unterstellten 

gelten, sowie Art. 12 Abs. 2bis Satz 2 BankV, Art. 52a Abs. 4 und Art. 54 

Abs. 3 VAG und Art. 138 Abs. 3 KAG. 

 
1  AS 2022 732; BBl 2020 6359 

2  AS 2023 355; BBl 2020 8967 
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2 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

2.1 Vorbemerkungen 

Nachfolgend werden die einzelnen Artikel und Absätze des Entwurfs der 

InsV-FINMA näher ausgeführt und erläutert. In diesem Rahmen wird an die-

ser Stelle generell darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen der InsV-

FINMA weitestgehend auf denen der drei Vorgängerverordnungen BIV-

FINMA, VKV-FINMA und KAKV-FINMA basieren und – abgesehen von den 

durch die Revision des BankG und VAG bedingten Anpassungen in Bezug 

auf den Umfang und Geltungsbereich der Bestimmungen zum Sanierungs-

verfahren – inhaltlich nur punktuell geändert und ergänzt wurden. 

Zum besseren Nachvollzug, welche Bestimmungen der Vorgängerverord-

nungen in welcher Form zusammengeführt und vereinheitlicht wurden, erfol-

gen die Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen in Kapitel 2.2 in ta-

bellarischer Form unter Angabe der einschlägigen Artikel der Vorgängerver-

ordnungen. Hierbei werden in erster Linie neue Regelungen und inhaltliche 

Änderungen gegenüber den Vorgängerverordnungen im Einzelnen näher 

ausgeführt und erläutert. Für die Grunderläuterungen zu den inhaltlich un-

verändert aus den Vorgängerverordnungen übernommenen Bestimmungen 

wird an dieser Stelle hingegen generell auf die Erläuterungsberichte zu den 

Vorgängerverordnungen BIV-FINMA, VKV-FINMA und KAKV-FINMA sowie 

die Erläuterungen zur Bankenkonkursverordnung-FINMA als Vorläufer der 

BIV-FINMA verwiesen.3 

Kapitel 2.3 enthält eine Übersicht der Bestimmungen der Vorgängerverord-

nungen, die keinen Eingang in die konsolidierte InsV-FINMA gefunden ha-

ben und erläutert die jeweiligen Beweggründe.

 
3  Erläuterungsberichte vom 16. Januar 2012 zur BIV-FINMA und vom 27. September 2016 zur Teilre-

vision der BIV-FINMA; Erläuterungsbericht vom 8. Mai 2012 zur VKV-FINMA; Erläuterungsbericht 
vom 10. Juli 2012 zur KAKV-FINMA sowie Erläuterungen zur KAKV-FINMA in Kapitel 6 des Erläu-
terungsberichts vom 7. Februar 2020 zu den Ausführungsbestimmungen der FINMA zu FIDLEG 
und FINIG; jeweils abrufbar unter www.finma.ch > Dokumentation > Anhörungen und Evaluationen 
> Abgeschlossene Anhörungen > 2012 bzw. 2016 bzw. 2020; Bericht der Arbeitsgruppe Banken-
konkurs zum Entwurf einer Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission zum Konkurs von 
Banken und Effektenhändlern, März 2005, abrufbar unter www.finma.ch > Internetauftritte der 
FINMA-Vorgängerbehörden > Eidgenössische Bankenkommission > Regulierung > Anhörungen > 
Anhörungen 2005. 

http://www.finma.ch/
https://www.finma.ch/de/dokumentation/archiv/abgeschlossene-anhoerungen/2012/
https://www.finma.ch/FinmaArchiv/ebk/d/archiv/2005/20050418/050418_03_d.pdf
https://www.finma.ch/FinmaArchiv/ebk/d/archiv/2005/regulierungsprojekte2005.html
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2.2 Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 

 

InsV-

FINMA 

Vorgänger- 

verordnung 
Erläuterungen 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand 

Art. 1  

BIV-FINMA 

Art. 1  

VKV-FINMA 

Art. 1  

KAKV-FINMA 

Begrifflich wird klargestellt, dass sich der Regelungsinhalt der Verordnung auf 

Sanierungs- und Konkursverfahren bezieht und somit ein selbstständiges 

Schutzmassnahmenverfahren nach Art. 26 BankG oder Art. 51 VAG nicht er-

fasst ist. Zudem wird der Begriff „Insolvenzverfahren“ als Oberbegriff für das 

Sanierungs- und das Konkursverfahren eingeführt. 

Art. 2 

Geltungsbe-

reich 

Art. 2  

BIV-FINMA 

Art. 2  

VKV-FINMA 

Art. 2  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf sämtliche Unternehmen, für die der 

FINMA in den einschlägigen Finanzmarktgesetzen (BankG, PfG, FINIG, Fin-

fraG, VAG und KAG) eine Insolvenzzuständigkeit zugewiesen wird. 

In Abs. 1 wurden hierfür die bislang in den entsprechenden Bestimmungen der 

BIV-FINMA, VKV-FINMA und KAKV-FINMA genannten Adressaten der Verord-

nungen zusammengeführt. Zudem wurde die Aufzählung unter Bezugnahme 

auf die einschlägigen Finanzmarktgesetze und -verordnungen vervollständigt. 

So werden neu auch die Personen nach Art. 1b BankG, die Finanzmarktinfra-

strukturen, die Konzernobergesellschaften und wesentlichen Gruppengesell-

schaften im Banken-, Finanzinstituts-, Finanzmarktinfrastruktur- und Versiche-

rungsbereich (Gesellschaften nach Art. 2bis BankG, Art. 4 FINIG, Art. 3 FinfraG 

und Art. 2a VAG) sowie inländische Zweigniederlassungen ausländischer Ban-

ken und Wertpapierhäuser transparenzhalber explizit im Geltungsbereich auf-

geführt. Für die Zwecke der Verordnung werden die Adressaten dieser Verord-

nung zusammenfassend als Finanzmarktinstitute bezeichnet. Dies dient der 

besseren Lesbarkeit. 

Im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen sind Limited Qualified Investor Funds 

(L-QIF), unabhängig von ihrer Rechtsform, gemäss Art. 118d Bst. b KAG nicht 

von der Insolvenzzuständigkeit der FINMA und folglich auch nicht dem Gel-

tungsbereich der InsV-FINMA erfasst. 

Unerlaubt tätige Personen sowie Personen, die ausschliesslich Tätigkeiten un-

terhalb der Bewilligungsschwelle ausüben, fallen nicht in die Insolvenzzustän-

digkeit der FINMA und folglich auch nicht in den Geltungsbereich der InsV-

FINMA. Insbesondere besteht seit Inkrafttreten des Art. 173b Abs. 2 SchKG 

eine Insolvenzzuständigkeit der FINMA nur noch für Schuldner, die über die er-

forderliche Bewilligung der FINMA verfügen.  

Versicherungszweckgesellschaften fallen ebenfalls nicht in die Insolvenzzu-

ständigkeit der FINMA und damit auch nicht in den Anwendungsbereich der 

InsV-FINMA. Während die Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
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InsV-

FINMA 

Vorgänger- 

verordnung 
Erläuterungen 

gemäss Art. 30e Abs. 2 VAG auf diese zwar grundsätzlich sinngemäss Anwen-

dung finden, schliesst Art. 111d AVO hingegen die Anwendung der insolvenz-

rechtlichen Bestimmungen des VAG und damit auch der Delegationsnorm zum 

Erlass spezifischer Verfahrensbestimmungen durch die FINMA explizit aus. 

Abs. 2 

Das KAG enthält lediglich Regeln zum Konkurs unter weitgehendem Verweis 

auf das SchKG und eine Befugnis der FINMA, von den dortigen Regeln abwei-

chende Anordnungen und Verfügungen zu treffen. Regelungen zum Sanie-

rungsverfahren mit einer entsprechenden Delegationsnorm an die FINMA ent-

hält das KAG hingegen nicht. Die FINMA hat gemäss dem KAG – im Gegen-

satz zum BankG und zum VAG – damit keine Kompetenz, das Sanierungsver-

fahren von kollektiven Kapitalanlagen detailliert zu regeln (s. auch Erläute-

rungsbericht KAKV-FINMA 2012, S. 104). Die bisherige KAKV-FINMA be-

schränkte sich demzufolge bereits auf die Regelung des Konkursverfahrens. 

Abs. 2 der neuen InsV-FINMA trägt dem ausdrücklich Rechnung.  

Vorbemerkung zu den Art. 3 ff. 

Die allgemeinen Bestimmungen der Art. 3 ff. InsV-FINMA beziehen sich in Anlehnung an die bisherige Formulie-

rung in der BIV-FINMA generell auf Sanierungs- und Konkursverfahren (Insolvenzverfahren). Für Versicherungs-

unternehmen wird damit der Einführung von Sanierungsbestimmungen auf Ebene des VAG Rechnung getragen. 

Für dem KAG unterstehende Bewilligungsträger gelten diese Bestimmungen hingegen nur beschränkt auf das 

Konkursverfahren. 

Art. 3 

Universalität 

Art. 3 Abs. 1 und 

3  

BIV-FINMA 

Art. 3 Abs. 1 und 

3  

VKV-FINMA 

Art. 3 Abs. 1 und 

3  

KAKV-FINMA 

Die Bestimmung zur Universalität wurde mit redaktionellen Anpassungen und 

unter Beschränkung auf die Abs. 1 und 3 grundsätzlich ohne inhaltliche Ände-

rungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Abs. 2 der Vorgängerbestimmungen wurde unter Vornahme geringfügiger An-

passungen in einen neuen Art. 4 verschoben, um dem eigenständigen Rege-

lungsgehalt dieser Bestimmung besser Rechnung zu tragen.  

Art. 4  

Gleichbehand-

lung der Gläu-

biger und 

Gläubigerin-

nen 

Art. 3 Abs. 2 

BIV-FINMA 

Art. 3 Abs. 2 

VKV-FINMA 

Art. 3 Abs. 2 

KAKV-FINMA 

Die Bestimmung entspricht dem Regelungsgehalt von Art. 3 Abs. 2 der Vor-

gängerverordnungen. Sie wurde um einen Verweis auf das jeweils anwendbare 

Finanzmarktgesetz ergänzt, um zu reflektieren, dass eine auf Gesetzesstufe 

verankerte, unterschiedliche Ausgangslage auch eine unterschiedliche Be-

handlung der Gläubiger und Gläubigerinnen im Konkurs nach sich ziehen 

kann. Hiermit soll namentlich dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 

Art. 54a und 54abis VAG eine unterschiedliche Behandlung von ungedeckten 

Forderungen aus Versicherungsverträgen vorsehen, für welche ein gebunde-

 
4  Erläuterungsbericht vom 10. Juli 2012 zur KAKV-FINMA; abrufbar unter www.finma.ch > Dokumen-

tation > Anhörungen und Evaluationen > Abgeschlossene Anhörungen > 2012. 

http://www.finma.ch/
https://www.finma.ch/de/dokumentation/archiv/abgeschlossene-anhoerungen/2012/
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InsV-

FINMA 

Vorgänger- 

verordnung 
Erläuterungen 

nes Vermögen nach Art. 17 VAG zu bilden ist, gegenüber solchen, für die kei-

nes zu bilden ist. Ein gebundenes Vermögen zur Sicherstellung der Ansprüche 

aus Versicherungsverträgen muss und darf von Versicherungsunternehmen 

mit Sitz in der Schweiz gemäss Art. 17 VAG jedoch nur noch für die Versiche-

rungsbestände der inländischen Niederlassungen, nicht aber ausländischer 

Zweigniederlassungen gebildet und herangezogen werden. 

Art. 5 

Insolvenzort 

Art. 7  

BIV-FINMA 

Art. 9  

VKV-FINMA 

Art. 10  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Neben kleinen redaktionellen Anpassungen wurde gegenüber den Vorgänger-

verordnungen lediglich präzisiert, dass sich diese Regelung auf juristische Per-

sonen bezieht und für die Bestimmung des Insolvenzortes auf den Zeitpunkt 

der Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgestellt wird. 

Abs. 2 

In Anlehnung an die bisherige Formulierung in der BIV-FINMA bezieht sich 

diese Regelung auch auf den Ausnahmefall mehrerer Sitze eines inländischen 

Finanzmarktinstituts in der Schweiz und nicht nur auf den Fall mehrerer Zweig-

niederlassungen ausländischer Finanzmarktinstitute in der Schweiz. Im Übri-

gen wurden nur kleine redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 

Abs. 3 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Art. 6 

Öffentliche 

Bekanntma-

chungen so-

wie Mitteilun-

gen an die 

Gläubiger und 

Gläubigerin-

nen 

Art. 4  

BIV-FINMA 

Art. 4  

VKV-FINMA 

Art. 4  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Es handelt sich um eine Zusammenführung der diesbezüglichen Bestimmun-

gen des jeweiligen Art. 4 Abs. 1 der Vorgängerverordnungen. Die einzige in-

haltliche Anpassung besteht in der Ausweitung der Pflicht zur Veröffentlichung 

in den Publikationsorganen gemäss Art. 39 KKV auf Fondsleitungen.  

Abs. 2 

Satz 1 wurde dahingehend konkretisiert, dass die Pflicht zur direkten Zustel-

lung von Mitteilungen an die Gläubiger und Gläubigerinnen nur dann besteht, 

wenn für diese neben dem Namen auch eine Adresse in der Schweiz bekannt 

ist. Hierdurch soll relevanten Staatsverträgen und bestehenden Beschränkun-

gen in Bezug auf die Zustellung im Ausland Rechnung getragen werden. Satz 

2 wurde dahingehend vereinfacht, dass die FINMA die Gläubiger und Gläubi-

gerinnen mit Wohnsitz bzw. Sitz im Ausland generell verpflichten kann, ein Zu-

stelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Der Zusatz „wenn dies der Vereinfa-

chung des Verfahrens dient“ wurde ersatzlos gestrichen, da eine Zustellung an 

ein Zustelldomizil in der Schweiz generell eine Vereinfachung darstellen dürfte. 

Abs. 3 

Die zuvor im letzten Satz von Abs. 2 der Vorgängerverordnungen geregelten 

Voraussetzungen für den Verzicht auf eine direkte Zustellung werden neu in ei-

nem eigenen Abs. 3 behandelt und wurden wie folgt leicht angepasst:  

− Das Kriterium der Dringlichkeit wurde beibehalten. 
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InsV-

FINMA 

Vorgänger- 

verordnung 
Erläuterungen 

− Das Kriterium „zur Vereinfachung des Verfahrens“ wurde ersatzlos gestri-

chen, da ein Verzicht auf eine Zustellung generell eine Vereinfachung dar-

stellen dürfte. 

− Neu aufgenommen wurde das Kriterium der fehlenden oder nicht mehr 

gültigen Zustellungsangaben.  

Mit Letzterem wird der Tatsache Rechnung getragen, dass eine direkte Mittei-

lung in diesen Fällen nicht ohne Weiteres möglich ist. Die Mitteilung erfolgt in 

diesen Fällen durch öffentliche Bekanntmachung. 

Abs. 4 

Die Regelung entspricht dem Abs. 3 der Vorgängerverordnungen.  

Art. 7  

Akteneinsicht 

Art. 5  

BIV-FINMA  

Art. 5  

VKV-FINMA 

Art. 5  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Kriterien für die Akteneinsicht wurden aus Abs. 1 der Bestimmung der Vor-

gängerverordnungen übernommen. Aus dem Berufsgeheimnis resultierende 

Einschränkungen wurden in Abs. 2 verschoben, in welchem die Einschränkun-

gen der Akteneinsicht zusammenfassend behandelt werden.  

Abs. 2 

Dieser Absatz wurde gegenüber den Vorgängerverordnungen nur leicht abge-

ändert und neu strukturiert. Insbesondere wurden die früher in Abs. 1 erwähn-

ten, auch im Rahmen der Akteneinsicht zu wahrenden Berufsgeheimnisse in 

verallgemeinernder Form in Abs. 2 überführt. Damit ist jedoch keine materielle 

Änderung gegenüber den bisherigen Regelungen verbunden. Neben den bis-

lang in der BIV-FINMA konkret bezeichneten Berufsgeheimnissen in Form des 

Bankkundengeheimnisses nach Art. 47 BankG und des Berufsgeheimnisses 

nach Art. 69 FINIG werden mit der neuen Formulierung nun aber klar alle ein-

schlägigen Berufsgeheimnisse und somit auch dasjenige des Art. 147 FinfraG 

erfasst. Durch die Formulierung „insbesondere“ wird klargestellt, dass im Ein-

zelfall auch andere überwiegende Interessen einer vollumfänglichen Aktenein-

sicht entgegenstehen können. 

Abs. 3 

Satz 1 wurde wörtlich aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Satz 2 

betreffend die Einverlangung einer schriftlichen Bestätigung des Verwendungs-

zwecks entspricht inhaltlich dem Abs. 4 Satz 1 der Vorgängerverordnungen. 

Abs. 4 Satz 2 der Vorgängerverordnungen zur Möglichkeit des Hinweises auf 

bestimmte Strafdrohungen wurde hingegen nicht übernommen, da dieser nur 

deklaratorischer Art war. Die Anbringung eines Hinweises auf die entsprechen-

den Strafdrohungen kann unabhängig von einer entsprechenden Bestimmung 

in der InsV-FINMA erfolgen. 

Abs. 4 

Diese Regelung wurde mit redaktionellen Anpassungen aus Abs. 5 der Bestim-

mung der Vorgängerverordnungen übernommen, neu strukturiert und um eine 
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InsV-

FINMA 

Vorgänger- 

verordnung 
Erläuterungen 

Klarstellung zur Zuständigkeit der FINMA für den Entscheid über die Aktenein-

sicht bei Anerkennungsverfahren ohne Durchführung eines inländischen Ver-

fahrens ergänzt. 

Art. 8  

Meldung an 

die FINMA 

Art. 6  

BIV-FINMA 

Art. 6  

VKV-FINMA 

Art. 6  

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde weitgehend inhaltlich unverändert mit redaktionellen An-

passungen aus Abs. 1 und 3 der Bestimmungen der Vorgängerverordnungen 

übernommen.  

Die zuvor in Abs. 2 der Vorgängerbestimmung enthaltenen Ausführungen, 

dass die Entscheide des oder der Sanierungsbeauftragten beziehungsweise 

der Konkursverwaltung keine Verfügungen i.S.d. Verwaltungsverfahrensgeset-

zes darstellen sowie den meldenden Personen gegenüber der FINMA keine 

Parteistellung zukommt, hatten lediglich deklaratorischen Charakter. Inhaltlich 

ergibt sich dies bereits aus der Anwendung des Verwaltungsverfahrensgeset-

zes und bedarf keiner eigenständigen Regelung in dieser Verordnung. Denn 

die von der FINMA eingesetzten Beauftragten sind zwar hoheitlich eingesetzt, 

werden hierdurch aber nicht zu einer "Bundesbehörde". Die Nichtübernahme 

dieser Klarstellung bleibt daher ohne materielle Konsequenz. Gleiches gilt für 

die zuvor in Abs. 3 am Ende enthaltene Klarstellung, dass die FINMA, wenn sie 

die aufgrund der Gegebenheiten des Einzelfalls angezeigten Massnahmen 

trifft, falls erforderlich, eine Verfügung erlässt. 

Art. 9  

Koordination 

Art. 9  

BIV-FINMA 

Art. 11  

VKV-FINMA 

Art. 11  

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen und aus folgenden 

Gründen um eine Koordinationspflicht mit einem von der FINMA nach Art. 40 

Abs. 1 oder 40a Abs. 2 PfG eingesetzten Beauftragten ergänzt: 

Bei Konkurseröffnung über eine Mitgliedsbank eines Pfandbriefinstituts ordnet 

die FINMA gemäss Art. 40a Abs. 1 PfG die Separierung der Pfandbriefdarle-

hen und deren Deckung einschliesslich der eingehenden Zinsen und Rückzah-

lungen an. Anders als übrige Forderungen werden die Pfandbriefdarlehen bei 

Konkurseröffnung nicht fällig. Die FINMA setzt gemäss Art. 40a Abs. 2 PfG ne-

ben der Konkursverwaltung separat einen Beauftragten zur Verwaltung der 

Pfandbriefdarlehen und der Deckung ein, der alle Massnahmen treffen muss, 

die erforderlich sind, um die vollständige und fristgerechte Erfüllung der Pflich-

ten aus den Darlehen, einschliesslich der Zins- und Rückzahlungen zu gewähr-

leisten. Nach erfolgter Rückzahlung oder Übertragung der Darlehen hat der 

Beauftragte darüber abzurechnen, wie weit die Deckung beansprucht wurde. 

Ein hiernach verbleibender Überschuss fällt gemäss Art. 27 Abs. 6 InsV-FINMA 

der Konkursmasse zu.  

Unter den Voraussetzungen des Art. 40 Abs. 1 PfG kann die FINMA zudem be-

reits vor Konkurseröffnung über eine Mitgliedsbank einen Untersuchungsbeauf-

tragten mit der Prüfung und Verwaltung der Deckung beauftragen. 

Die parallel laufenden Mandate der von der FINMA mit der Sanierung oder 

Durchführung des Konkursverfahrens Beauftragten sowie der Beauftragten 
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nach Art. 40 Abs. 1 oder 40a Abs. 2 PfG dürften gewisse Schnittstellen aufwei-

sen und eine Koordination somit geboten sein. 

Art. 10  

Anerkennung 

ausländischer 

Konkursdek-

rete und Mas-

snahmen 

Art. 10  

BIV-FINMA 

Art. 12  

VKV-FINMA 

Art. 12  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Bestimmung wurde in Anlehnung an die bisherige Formulierung in der BIV-

FINMA gefasst und bezieht sich neu auch für Versicherungsunternehmen und 

kollektive Anlagen nicht nur auf ausländische Konkursdekrete, sondern erfasst 

im Einklang mit Art. 54i VAG und Art. 138c KAG auch ausländische Insolvenz-

massnahmen. 

Der zum 1. September 2011 in Art. 37g BankG eingeführte Begriff der „Insol-

venzmassnahmen“ anstelle der zuvor verwendeten „Liquidations- und Sanie-

rungsmassnahmen“ zielte auf eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der 

Norm ab. Die neue Formulierung sollte bewirken, dass neben Konkursdekreten 

„jede Art von im Ausland ausgesprochenen Insolvenzmassnahmen“ anerkannt 

werden können.5 Den Ausführungen in der Botschaft zu Abs. 2 der Bestim-

mung ist zu entnehmen, dass klar auch Sanierungsverfahren erfasst werden 

sollten. 

Neu wird für die Anwendbarkeit der Bestimmungen der InsV-FINMA in Aner-

kennungsverfahren explizit unterschieden zwischen Anerkennungsverfahren 

mit Durchführung eines inländischen Verfahrens und Anerkennungsverfahren 

ohne Durchführung eines solchen. Es wird präzisiert, dass im letztgenannten 

Fall neben diesem Artikel lediglich die allgemeinen Bestimmungen über Öffent-

liche Bekanntmachungen sowie Mitteilungen an die Gläubiger und Gläubigerin-

nen und die Akteneinsicht Anwendung finden. 

Abs. 2 

Die Regelung entspricht inhaltlich Abs. 3 der Bestimmung der Vorgängerver-

ordnungen. Der Verweis auf die einschlägigen Gesetzesbestimmungen der 

Art. 37g Abs. 4 BankG, Art. 54i Abs. 4 VAG sowie Art. 138c KAG i.V.m. 

Art. 37g Abs. 4 BankG wurde durch die verallgemeinernde Präzisierung er-

setzt, dass die FINMA den Kreis der „am inländischen Verfahren beteiligten“ 

Gläubiger und Gläubigerinnen bestimmt. Die Bestimmung eines einheitlichen 

Insolvenzortes in der Schweiz ist dann geboten, wenn das ausländische Fi-

nanzmarktinstitut über mehrere im Handelsregister eingetragene Zweignieder-

lassungen in der Schweiz verfügt, sich das Vermögen des ausländischen Fi-

nanzmarktinstituts an mehreren Orten in der Schweiz befindet oder nicht mit 

Sicherheit feststeht, wo sich das Vermögen befindet. Der einheitliche Insolven-

zort ist hierbei sachgerecht und in Anlehnung an die Regelung des Art. 167 

IPRG an einem Ort anzunehmen, wo sich mindestens eine Zweigniederlas-

sung oder wenigstens ein Teil des in der Schweiz liegenden Vermögens befin-

det oder wo ein solches zumindest vermutet wird. 

 
5  Botschaft vom 12. Mai 2010 zur Änderung des Bankengesetzes (Sicherung der Einlagen), BBl 2010 

3993 S. 4021. 
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Abs. 3 

Die Regelung entspricht inhaltlich der des Abs. 4 der Bestimmung der Vorgän-

gerverordnungen, wobei die terminologische Anpassung des Abs. 2 nachvoll-

zogen wurde. 

Abs. 4 

Dieser Absatz wurde neu eingefügt. Er spiegelt die diesbezügliche Praxis der 

FINMA wider, wonach die ausländische Insolvenzverwaltung in den Verfügun-

gen jeweils verpflichtet wird, bis zur Beendigung ihrer Handlungen in der 

Schweiz regelmässig Bericht zu erstatten. 

Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Der sich auf das Gegenrechtserfordernis beziehende Abs. 2 der Bestimmung 

der Vorgängerverordnungen findet in der InsV-FINMA keine Entsprechung 

mehr, da Art. 166 IPRG seit dem 1. Januar 2019 kein Gegenrechtserfordernis 

mehr aufstellt. 

Die zuvor in Art. 12 Abs. 5 VKV-FINMA sowie Art. 12 Abs. 5 KAKV-FINMA ent-

haltene Regelung zur Anerkennung anderer ausländischer Insolvenzmassnah-

men als ausländischer Konkursdekrete ist von der breiteren Formulierung des 

Art. 10 Abs. 1 InsV-FINMA erfasst. Denn dieser erstreckt sich bereits auf Insol-

venzmassnahmen, anders als Art. 12 Abs. 1 VKV-FINMA und Art. 12 Abs. 1 

KAKV-FINMA, welche nur von Konkursdekreten sprachen. 

2. Kapitel: Sanierung 

Vorbemerkung zu den Art. 11 ff. 

Die Bestimmungen zum Sanierungsverfahren sind, unter Bereinigung um die auf Ebene des BankG angehobe-

nen Regelungen, denjenigen der BIV-FINMA nachgebildet. Sie gelten infolge der Ergänzung des VAG um Best-

immungen zur Sanierung inklusive einer entsprechenden Delegationsnorm zur Schaffung von Verfahrensregeln 

durch die FINMA neben allen den bankinsolvenzrechtlichen Regelungen Unterstellten neu auch für Versiche-

rungsunternehmen. Dem wurde redaktionell Rechnung getragen. Für dem KAG unterstehende Bewilligungsträ-

ger gelten die Bestimmungen dieses Kapitels hingegen mangels gesetzlicher Grundlage nicht. 

Da die Sanierung dem Konkurs zeitlich und logisch vorgelagert ist und die Sanierungsbestimmungen den Kon-

kursbestimmungen auch auf Gesetzesebene vorangestellt sind, spiegelt sich dies neu auch in der Gliederung 

der InsV-FINMA wider.  

Art. 11  

Eröffnung des 

Verfahrens 

Art. 40 Abs. 2 

und 41  

BIV-FINMA 

Abs. 1–3  

Die Regelungen wurden inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus Art. 41 BIV-FINMA übernommen. Zur Berücksichtigung der Anwendung 

auf Versicherungsunternehmen wurde Abs. 2 um die einschlägige Referenz 

auf das VAG ergänzt. 

Abs. 4 

Die Regelung wurde gänzlich unverändert aus Art. 40 Abs. 2 BIV-FINMA über-

nommen. Art. 40 Abs. 1 BIV-FINMA wurde gestrichen (s.u. in Kapitel 2.3). 
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Art. 12  

Einsetzung ei-

nes oder einer 

Sanierungsbe-

auftragten  

Art. 42  

BIV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde grundsätzlich inhaltlich unverändert mit kleinen redaktio-

nellen Anpassungen aus der BIV-FINMA übernommen, wobei die bisherigen 

Absätze 3 und 4 der Bestimmung als neuer Satz 2 in den Abs. 1 integriert wur-

den. Hierdurch soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Festle-

gung der Befugnisse sowie die Konkretisierung der Einzelheiten des Auftrags 

gemäss inzwischen etablierter Praxis der FINMA Gegenstand der Einsetzungs-

verfügung bilden. Satz 2 des vormaligen Abs. 3, wonach der oder die Sanie-

rungsbeauftragte während des Sanierungsverfahrens insbesondere Verpflich-

tungen zulasten des Instituts im Hinblick auf die Sanierung eingehen kann, 

wurde nicht übernommen. Diese Kompetenzen stehen dem oder der Sanie-

rungsbeauftragten nicht automatisch zu, sondern ergeben sich erst aus der 

Festlegung der Befugnisse durch die FINMA in der Einsetzungsverfügung. 

Abs. 2  

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus der BIV-FINMA übernommen. Die Weglassung der Konkretisie-

rung „sorgfältig, effizient und effektiv“ ist hierbei keinesfalls als Senkung der 

Anforderungen misszuverstehen, sondern allein dadurch bedingt, dass diese 

Aspekte letztlich von dem Kriterium „zeitlich und fachlich in der Lage“ bereits 

implizit abgedeckt sind und sich nicht isoliert im Vorfeld prüfen lassen. 

Abs. 3 

Diese Regelung ist neu. In Abhängigkeit von den dem Sanierungsbeauftragten 

oder der Sanierungsbeauftragten gemäss Abs. 1 Satz 2 Bst. a erteilten Befug-

nissen ist deren Einsetzung unverzüglich dem zuständigen Handelsregisteramt 

mitzuteilen. 

Art. 13  

Genehmigung 

des Sanie-

rungsplans 

Art. 45 Abs. 1  

BIV-FINMA 

Der Regelungsgehalt von Art. 45 BIV-FINMA wurde weitestgehend durch 

Art. 31 Abs. 1 und 4 sowie 31d BankG ersetzt und ist für Versicherungen in 

Art. 52j und 52l VAG geregelt. Diese äussern sich jedoch nicht zur Form der 

Genehmigung des Sanierungsplans durch die FINMA. Die Genehmigung des 

Sanierungsplans stellt ein Anfechtungsobjekt dar und muss somit nach dem 

VwVG als Verfügung ergehen. Da die Verfügungsform für die Eröffnung des 

Verfahrens in Art. 11 Abs. 1 InsV-FINMA ausdrücklich vorgesehen ist, soll dies 

für die Genehmigung ebenfalls festgehalten werden. 

Art. 14  

Ablehnung 

des Sanie-

rungsplans 

durch die 

Gläubiger und 

Gläubigerin-

nen 

Art. 46  

BIV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde bis auf den ersten Satz, dessen Inhalt bereits in Art. 31a 

BankG bzw. Art. 52k VAG geregelt ist, unter Einfügung einer Bezugnahme auf 

die einschlägigen Gesetzesbestimmungen im BankG und VAG weitestgehend 

aus der BIV-FINMA übernommen. Die Mindestdauer von 10 Werktagen wurde 

zu 10 Tagen geändert, um die Rechtssicherheit betreffend die Berechnung der 

Frist zu erhöhen. 
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Des Weiteren wurde die Aussage, dass Übertragungen von Passiven und Ver-

tragsverhältnissen und der damit verbundene Schuldnerwechsel nicht als Ein-

griffe in die Rechte der Gläubiger oder Gläubigerinnen gelten, welche ein Ab-

lehnungsrecht auslösen, gestützt auf die Botschaft zu Art. 52k VAG auf Versi-

cherungen erweitert. 

Art. 14 Abs. 1 Satz 2 InsV-FINMA dient hierbei der Transparenz und der 

Rechtssicherheit in Bezug auf das Vorgehen der FINMA bei Übertragung von 

Vertragsverhältnissen im Falle einer Sanierung. Es stützt sich auf die Ausfüh-

rungen zu Art. 31a BankG und Art. 52k VAG in den jeweiligen Botschaften6 an-

lässlich deren Neueinführung sowie darauf basierende Kommentierungen der 

Bestimmung des Art. 31a BankG7. 

Beide Botschaften begründen das Ablehnungsrecht der Gläubiger und Gläubi-

gerinnen konkret mit den möglicherweise massiven Eingriffen in deren Rechte 

und führen als Beispiele ausschliesslich Vermögensrechte, namentlich die Kür-

zung, Stundung oder Umwandlung ihrer Forderungen an. Zudem wird ausge-

führt, dass das Ablehnungsrecht der Gläubiger und Gläubigerinnen nur gilt, so-

weit die Sanierungsmassnahmen ihre Rechte unmittelbar betreffen.8 Bezug-

nehmend auf diese Ausführungen in der Botschaft halten die einschlägigen 

Kommentierungen zu dieser Bestimmung fest, dass das in Art. 31a BankG ge-

regelte Ablehnungsrecht ausschliesslich bei Eingriffen in Vermögensrechte der 

Gläubiger und Gläubigerinnen greife.9 Die Übertragung von Vertragsverhältnis-

sen im Rahmen einer Bestandsübertragung ohne gleichzeitigen unmittelbaren 

Eingriff in deren Vermögensrechte diene hingegen gerade der Wahrung der 

Vermögensinteressen der von der Übertragung erfassten Gläubiger und Gläu-

bigerinnen.10 Wegen der gleichlautenden Formulierung in der Botschaft zum 

VAG sind diese Schlussfolgerungen auch auf das Ablehnungsrecht der Gläubi-

ger und Gläubigerinnen im Versicherungsbereich übertragbar. 

Abs. 2 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus der BIV-FINMA übernommen. Klarstellend wurde der Vollständigkeit halber 

ergänzt, dass die Ablehnung des Sanierungsplans an die FINMA zu richten ist, 

falls diese die Rolle des Sanierungsbeauftragten selbst übernimmt. 

 
6  Botschaft vom 12. Mai 2010 zur Änderung des Bankengesetzes (Sicherung der Einlagen), BBl 2010 

3993 S. 4019; Botschaft vom 21. Oktober 2020 zur Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
(VAG), BBl 2020 8967 S. 9030. 

7  THOMAS BAUER, in: Basler Kommentar, Bankengesetz, Aufl. 2013, N 5 zu Art. 31a; RENATE SCHWOB, 
in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Aufl. 2015, N 4 zu Art. 31a. 

8  S. Fn. 6. 

9  S. Fn. 7.  

10  THOMAS BAUER, in: Basler Kommentar, Bankengesetz, Aufl. 2013, N 6 zu Art. 31a. 
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3. Kapitel: Konkurs 

1. Abschnitt: Verfahren 

Art. 15 

Bekanntma-

chung der 

Konkurseröff-

nung sowie 

Schuldenruf 

Art. 11  

BIV-FINMA 

Art. 13  

VKV-FINMA 

Art. 13, 14  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. In diesem Rahmen wurde 

sprachlich präzisiert, dass nicht die Konkursverfügung selbst, sondern die Er-

öffnung des Konkurses öffentlich bekannt gemacht wird.  

Abs. 2 

Die Regelungen der Bst. a-d, f und g wurden inhaltlich unverändert mit redakti-

onellen Anpassungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Der Ver-

weis im Hinblick auf die von Amtes wegen zu berücksichtigenden Forderungen, 

die folglich nicht angemeldet werden müssen, wurde hierbei vereinheitlicht.  

Die Eingabefrist wird aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die rechtzeitige 

Erfüllung diverser Pflichten unter dieser Verordnung, bei deren Nichteinhaltung 

teils strafrechtliche Konsequenzen drohen (vgl. Bst. h sowie Art. 23 Abs. 1 und 

Art. 24 Abs. 1), neu eigenständig in Bst. e aufgeführt. 

Die Regelung des Bst. h wurde an die geänderte Fassung der Melde- und Her-

ausgabepflichten in Art. 23 und 24 InsV-FINMA angepasst.  

In Bst. i ist infolge der Anpassungen in Art. 6 Abs. 2 InsV-FINMA neu ein ent-

sprechender Hinweis in Bezug auf die Angabe eines Zustelldomizils in der 

Schweiz für Beteiligte mit Wohnsitz im Ausland vorgesehen. 

Abs. 3  

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus Art. 14 KAKV-FINMA übernommen. 

Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Art. 13 Abs. 3 und 4 VKV-FINMA sowie Art. 13 Abs. 3 KAKV-FINMA wurden 

ersatzlos gestrichen. Der Inhalt von Art. 13 Abs. 4 VKV-FINMA und Art. 13 

Abs. 3 KAKV-FINMA ist bereits durch Art. 6 Abs. 2 Satz 1 InsV-FINMA abge-

deckt. Dem Regelungszweck des Art. 13 Abs. 3 VKV-FINMA wird durch die 

Neuregelung in Art. 16 Abs. 3 InsV-FINMA für den Fall nicht aus den Büchern 

ersichtlicher Forderungen Rechnung getragen. Die Konkursverwaltung kann 

die Gläubiger und Gläubigerinnen in einem solchen Fall in dem hiernach neu 

anzubringenden Hinweis im Schuldenruf explizit zur Angabe der vertraglichen 

Grundlage ihrer Forderungen auffordern. 

Art. 16  

Von Amtes 

wegen zu be-

Art. 8, 26 Abs. 2 

BIV-FINMA  

Art. 10, 24 Abs.3  

VKV-FINMA 

Vorbemerkung 

Neu werden die Bestimmungen betreffend die von Amtes wegen zu berück-

sichtigenden Forderungen sowie die aus den Büchern ersichtlichen Forderun-

gen als Unterkategorie hiervon in einem eigenen Artikel im Kapitel zum Kon-
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rücksichti-

gende Forde-

rungen 

Art. 27 Abs. 2  

KAKV-FINMA 

kursverfahren zusammengeführt. Sie betreffen ausschliesslich das Konkursver-

fahren, sind erstmals in Art. 15 Abs. 2 Bst. g zum Schuldenruf erwähnt und 

wurden daher aus Gründen der Systematik der Verordnung neu an dieser 

Stelle geregelt. 

Abs. 1 

Die Regelung resultiert aus der Zusammenführung der Bestimmungen des 

Art. 26 Abs. 2 BIV-FINMA, Art. 24 Abs. 3 VKV-FINMA sowie Art. 27 

Abs. 2 KAKV-FINMA mit redaktionellen Anpassungen. Hierbei wurde präzisiert, 

dass die Regelung, wonach aus den Büchern ersichtliche Forderungen von 

Amtes wegen zu berücksichtigen sind – mangels gesetzlicher Grundlage – wie 

bis anhin nicht für SICAV, SICAF und KmGK gilt. 

Abs. 2 

Die Regelung ist Art. 8 BIV-FINMA sowie Art. 10 VKV-FINMA nachgebildet. 

Neu wird im Einklang mit dem auf Gesetzesebene in Art. 36 Abs. 1 BankG und 

54a Abs. 2 VAG aufgestellten Grundsatz sowie zur Herstellung von Stringenz 

mit Abs. 3 nur noch von Forderungen gesprochen, sodass sich die Regelung 

nicht mehr auf Verpflichtungen gegenüber dem Finanzmarktinstitut erstreckt. 

Art. 23 Abs. 3 InsV-FINMA sieht jedoch – wie bis anhin Art. 19 BIV-FINMA und 

19 VKV-FINMA – eine Möglichkeit der FINMA vor, auch für aus den Büchern 

ersichtliche Verpflichtungen gegenüber dem konkursiten Finanzmarktinstitut 

auf eine Meldung der Schuldner und Schuldnerinnen zu verzichten. Diese Re-

gelung sieht sodann auch eine sinngemässe Anwendung der Bestimmung die-

ses Art. 16 Abs. 2 InsV-FINMA vor. Folglich resultiert materiell keine Änderung. 

Abs. 3 

Diese Regelung wurde neu eingefügt. Sie beschreibt das Vorgehen, falls die 

Bücher nicht zweifelsfrei ordnungsgemäss geführt sind. Dies erfolgt insbeson-

dere als Reaktion auf die Kritik der Lehre, wonach das Gesetz die Unterschei-

dung zwischen ordnungsgemäss und nicht ordnungsgemäss geführten Bü-

chern nicht kenne und die Gläubiger und Gläubigerinnen nicht wissen können, 

ob ihre Forderung angemeldet ist.11 Neu ist explizit vorgesehen, dass im Schul-

denruf gemäss Art. 15 auf Antrag der Konkursverwaltung explizit ausgewiesen 

wird, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht gegeben erscheinen und da-

mit seitens der Gläubiger und Gläubigerinnen nicht ohne Weiteres davon aus-

gegangen werden kann, dass ihre Forderung aus den Büchern ersichtlich und 

damit automatisch angemeldet ist. In diesem Fall werden alle Gläubiger und 

Gläubigerinnen über den Schuldenruf ausdrücklich zur Forderungsanmeldung 

aufgefordert. Den Gläubigern und Gläubigerinnen ist es selbstverständlich un-

belassen, auch bei ordnungsgemäss geführten Büchern ihre Forderungen an-

zumelden. 

 
11  Vgl. HAAS, in: Basler Kommentar, Bankengesetz, 2. Aufl. 2013, N. 5 f. zu Art. 36 BankG. 
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Art. 17 

Einsetzung  

einer Konkurs-

verwaltung 

Art. 12  

BIV-FINMA 

Art. 7  

VKV-FINMA 

Art. 7  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen, wobei der Regelungs-

gehalt des bisherigen Absatz 3 der Bestimmung als neuer Satz 2 in den Abs. 1 

integriert wurde. Hierdurch soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass 

die Konkretisierung der Einzelheiten des Auftrags gemäss inzwischen etablier-

ter Praxis der FINMA Gegenstand der Einsetzungsverfügung bildet. Die Ver-

einbarkeit der Regelung, wonach die FINMA das Konkursverfahren auch selbst 

durchführen kann, mit höherrangigem Recht wurde durch das Bundesverwal-

tungsgericht bestätigt (BVGer vom 12.3.2013, B-3771/2012, E. 2.3.3 a.E.). Der 

Entscheid betrifft den Bankenbereich und hat somit die Vereinbarkeit der Vor-

gängerbestimmung des Art. 12 Abs. 1 BIV-FINMA mit Art. 33 Abs. 2 BankG un-

tersucht. Die dort genannten Erwägungen treffen auf den Versicherungsbe-

reich sowie kollektive Anlagen gleichermassen zu, da die Ausgangslage für die 

Zuständigkeit der FINMA dort die gleiche ist. 

Abs. 2 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. In Bezug auf die Weg-

lassung der Konkretisierungen „sorgfältig, effizient und effektiv“ in Abs. 2 wird 

auf die Ausführungen zur analogen Bestimmung des Art. 12 für die Sanie-

rungsbeauftragten verwiesen. 

Abs. 3 

Diese Regelung ist neu. Sie spiegelt die etablierte Praxis der FINMA in Kon-

kursverfahren wider, wonach die Einsetzung der Konkursverwaltung unverzüg-

lich dem zuständigen Handelsregisteramt mitgeteilt wird. 

Art. 18 

Aufgaben und 

Befugnisse 

der Konkurs-

verwaltung 

Art. 13  

BIV-FINMA 

Art. 8  

VKV-FINMA 

Art. 8  

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde den Bestimmungen der Vorgängerverordnungen nachge-

bildet. Institutsspezifische Aufgaben und Befugnisse, wie die Auszahlung der 

Einlagensicherung (Art. 13 Bst. e BIV-FINMA), die Feststellung der durch das 

gebundene Vermögen sichergestellten Ansprüche (Art. 8 Bst. e VKV-FINMA), 

die Auszahlung aus dem Erlös des gebundenen Vermögens (Art. 8 Bst. f VKV-

FINMA), die Erwahrung der Forderungen gegen die jeweils haftenden Teilver-

mögen (Art. 9 Bst. a KAKV-FINMA) sowie die Erhebung der zwischen den Teil-

vermögen bestehenden Forderungen und deren Berücksichtigung bei der Ver-

teilung der Erlöse (Art. 9 Bst. b KAKV-FINMA), werden hierbei neu nicht mehr 

separat aufgeführt, sondern unter allgemeingültigen Tätigkeiten zusammenge-

fasst. Die Aufzählung ist nicht abschliessend und materielle Änderungen ge-

genüber den Vorgängerverordnungen sind nicht beabsichtigt. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Rolle der Konkursverwal-

tung in Bezug auf die Auszahlung gesicherter Einlagen bereits in Art. 37j 

BankG i.V.m. den diesbezüglichen Ausführungsbestimmungen der BankV defi-

niert ist und der Regelungsgehalt von Art. 9 KAKV-FINMA sowie Art. 8 Bst. e 

VKV-FINMA durch die speziellen Vorgaben in Art. 30 Abs. 2 InsV-FINMA zur 
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Prüfung von Forderungen im Falle einer SICAV oder eines Versicherungsun-

ternehmens abgedeckt ist. 

Art. 19  

Gläubigerver-

sammlung 

Art. 14  

BIV-FINMA 

Art. 14  

VKV-FINMA 

Art. 15, 17 

Abs. 2  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert aus den Vorgängerverordnungen 

übernommen, hierbei aber zur Verbesserung der Lesbarkeit redaktionell umge-

stellt und angepasst. Insbesondere wurde Satz 1 der Vorgängerbestimmungen 

ausgespart, da das Antragsrecht der Konkursverwaltung bereits auf Gesetzes-

ebene verankert ist (Art. 35 BankG, 54b VAG, 138a KAG). 

Abs. 2–4 

Die Regelungen wurden inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen An-

passungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen.  

Abs. 5 

Diese Bestimmung entspricht der Regelung des Art. 17 Abs. 2 KAKV-FINMA 

und wurde inhaltlich um den Fall des gebundenen Vermögens bei Versiche-

rungsunternehmen ergänzt. 

Art. 20  

Gläubigeraus-

schuss 

Art. 15  

BIV-FINMA 

Art. 15  

VKV-FINMA 

Art. 16, 17 

Abs. 2  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Zur besseren Lesbarkeit wurden die bisherigen Absätze 1 und 3 der Vorgän-

gerverordnungen zusammengelegt und redaktionell angepasst.  

Abs. 2 

Abs. 2 ist Art. 15 Abs. 2 BIV-FINMA nachgebildet und wurde um die Wertpa-

pierhäuser und den Nationalen Garantiefonds nach Art. 76 SVG erweitert. 

Ebenfalls wurde die Pflicht zur Ernennung eines Vertreters oder einer Vertrete-

rin im Gläubigerausschuss durch das Recht der FINMA ersetzt, der Institution 

einen Sitz im Gläubigerausschuss zu gewähren, wenn diese Leistungen in we-

sentlichem Umfang ausbezahlt hat. Grund für diese Änderung ist die Gleich-

stellung sämtlicher Gläubiger der zweiten Klasse.  

Abs. 3 

Diese Bestimmung entspricht der Regelung des Art. 17 Abs. 2 KAKV-FINMA 

und wurde inhaltlich um das gebundene Vermögen bei Versicherungsunterneh-

men ergänzt.  

Art. 21 

Rechte der 

Gläubiger und 

Gläubigerin-

nen von SI-

CAV 

Art. 17 Abs. 1  

KAKV-FINMA  

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus Art. 17 Abs. 1 KAKV-FINMA übernommen.  

Klarstellend ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass das Unterneh-

merteilvermögen für die Befriedigung der Forderungen gegen ein Anlegerteil-

vermögen zwar grundsätzlich subsidiär haftet. Diese subsidiäre Haftung be-

gründet jedoch keine direkten Ansprüche der Gläubiger und Gläubigerinnen 

gegen das Unternehmerteilvermögen, sondern lediglich einen Anspruch des 

betroffenen Anlegerteilvermögens. 
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2. Abschnitt: Konkursaktiven 

Art. 22 

Inventarauf-

nahme und  

Sicherung des 

Vermögens 

Art. 16  

BIV-FINMA 

Art. 16  

VKV-FINMA 

Art. 18. 19 

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus Art. 16 Abs. 2 BIV-FINMA, Art. 16 Abs. 3 VKV-FINMA und Art. 18 

Abs. 2 KAKV-FINMA übernommen. Der bisherige Abs. 1 der Vorgängerbestim-

mungen wurde ersatzlos gestrichen, da ihm kein eigenständiger Regelungsge-

halt zukam. 

Abs. 2 

Die bisherigen Regelungen der Art. 16 Abs. 3 BIV-FINMA, Art. 16 Abs. 2 und 4 

Satz 1 VKV-FINMA und Art. 19 KAKV-FINMA wurden in einer konsolidierten 

Auflistung zusammengeführt. Zusätzlich wurde in Bst. a in Bezug auf die im In-

ventar in einem gesonderten Abschnitt zu erfassenden abzusondernden Ver-

mögenswerte für den Fall des Konkurses einer Verwahrungsstelle auch explizit 

Art. 17 BEG referenziert. In Bst. b wurde neu eine Regelung zur Berücksichti-

gung der Deckung im Zusammenhang mit den nach Art. 40a PfG (in Kraft seit 

1. Januar 2023) zu separierenden Pfandbriefdarlehen im Inventar aufgenom-

men. Namentlich soll diese Deckung mit der Angabe „pro memoria“ im Inventar 

vermerkt werden.  

Abs. 3 

Die Bestimmung ist Art. 16 Abs. 4 Satz 2 VKV-FINMA nachgebildet und deckt 

neu auch den Fall ab, dass bei einer SICAV mehrere Teilvermögen bestehen 

oder eine Fondsleitung mehrere Anlagefonds führt. 

Abs. 4 

Die Bestimmung ist Art. 16 Abs. 5 BIV-FINMA, Art. 16 Abs. 6 VKV-FINMA und 

Art. 18 Abs. 4 KAKV-FINMA nachgebildet. Die Beschränkung auf „Bankier“ 

oder „einer von den Eignern oder Eignerinnen […] als Organ gewählten Per-

son“ wurde hierbei nicht übernommen, sondern durch das „Finanzmarktinstitut“ 

ersetzt. Wer für das Finanzmarktinstitut die Erklärung über das Inventar abge-

ben kann, soll neu anhand des subsidiär geltenden Art. 228 SchKG i.V.m. 

Art. 30 KOV eruiert werden. Diese Normen schliessen insbesondere eine Er-

klärung durch Geschäftsleitungsmitglieder ein und decken auch die Fälle von 

Personengesellschaften und natürlichen Personen in umfassender Weise zu-

treffend ab.  

Abs. 5 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus Art. 16 Abs. 4 BIV-FINMA, Art. 16 Abs. 5 VKV-FINMA und Art. 18 

Abs. 3 KAKV-FINMA übernommen. 

Vorbemerkung zu den Art. 23 und 24  

Bislang waren die Melde- und die Herausgabepflicht in einem gemeinsamen Artikel geregelt, während deren 

Ausnahmen je ein separater Artikel gewidmet war. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden die Melde- 
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und die Herausgabepflicht neu in separaten Artikeln, dafür aber jeweils zusammen mit ihren entsprechenden 

Ausnahmen geregelt.  

Art. 23  

Meldepflicht 

Art. 17, 19  

BIV-FINMA 

Art. 17, 19  

VKV-FINMA 

Art. 20  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Diese Bestimmung bildet die Regelung von Art. 17 Abs. 1 BIV-FINMA, Art. 17 

Abs. 1 VKV-FINMA sowie Art. 20 Abs. 1 KAKV-FINMA in Bezug auf die Melde-

pflicht ab. Die Bestimmung wurde um den Hinweis auf die Straffolge des 

Art. 324 Ziff. 2 StGB bei Unterlassung ergänzt. Die Strafandrohung entspricht 

dem Vorgehen gemäss SchKG und die FINMA verwies im Schuldenruf bereits 

bisher auf ein online verfügbares Schreiben, welches die Strafandrohung fest-

hielt. Die Überführung in die InsV-FINMA dient der Erhöhung der Rechtssicher-

heit. 

Abs. 2  

Die Bestimmung wurde inhaltlich mit kleinen redaktionellen Anpassungen aus 

Art. 17 Abs. 2 BIV-FINMA und Art. 17 Abs. 2 VKV-FINMA sowie Art. 20 Abs. 2 

KAKV-FINMA übernommen.  

Abs. 3 

Die Bestimmung deckt den Regelungsgehalt von Art. 19 BIV-FINMA und 

Art. 19 VKV-FINMA ab. Zwecks Präzisierung wurde eingefügt, dass diese Be-

stimmung – wie bisher – nicht für SICAV, SICAF und KmGK gilt. Zudem wurde 

neu die öffentliche Bekanntmachung eines derartigen Verzichts im Schuldenruf 

vorgesehen. Ob Verbindlichkeiten als aus den Büchern ersichtlich gelten, be-

stimmt sich sinngemäss nach Art. 16 Abs. 2 InsV-FINMA. 

Art. 24  

Herausgabe-

pflicht 

Art. 17, 18  

BIV-FINMA 

Art. 17, 18  

VKV-FINMA 

Art. 20, 21  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Diese Bestimmung bildet die Regelung von Art. 17 Abs. 1 BIV-FINMA, Art. 17 

Abs. 1 VKV-FINMA sowie Art. 20 Abs. 1 KAKV-FINMA in Bezug auf die Her-

ausgabepflicht ab. Die Bestimmung wurde um den Hinweis auf die Straffolge 

des Art. 324 Ziff. 3 StGB bei Unterlassung ergänzt; zudem erfolgten kleine re-

daktionelle Änderungen zur besseren Lesbarkeit. Die Strafandrohung ent-

spricht dem Vorgehen gemäss SchKG und die FINMA verwies im Schuldenruf 

bereits bisher auf ein online verfügbares Schreiben, welches die Strafandro-

hung festhielt. Die Überführung in die InsV-FINMA dient der Erhöhung der 

Rechtssicherheit. 

Abs. 2 

Die Regelung ist Art. 18 Abs. 1 und 2 BIV-FINMA, Art. 18 Abs. 1 und 2 VKV-

FINMA sowie Art. 21 Abs. 1 und 2 KAKV-FINMA nachgebildet. Um sämtliche 

gemäss den anwendbaren Finanzmarktgesetzen als Sicherheit dienende Ver-

mögenswerte zu erfassen, für die eine Herausgabe bei Erfüllung der gesetzli-

chen Voraussetzungen unterbleiben kann, wird die Aufzählung neu in Anleh-

nung an die aktuelle Fassung von Art. 27 Abs. 1 Bst. b BankG um die Worte 

„Barsicherheiten mit Ausnahme von Bargeld“ und „deren Wert jeweils objektiv 

bestimmbar ist“ ergänzt und es werden auch „als Sicherheit dienende krypto-

basierte Vermögenswerte“ explizit genannt. Letzteres hat zum Hintergrund, 
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dass diese Bestimmung sämtliche kryptobasierten Vermögenswerte erfassen 

soll, auch wenn diese nicht als „Finanzinstrument“ oder „Effekte“ im Sinne der 

Definitionen der einschlägigen Finanzmarktgesetze qualifizieren. Das Kriterium 

der objektiven Bestimmbarkeit des Werts bezieht sich auf alle Elemente der 

Aufzählung.  

Abs. 3 

Diese Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus Art. 17 Abs. 3 BIV-FINMA, Art. 17 Abs. 3 der VKV-FINMA sowie Art. 20 

Abs. 3 KAKV-FINMA übernommen. Die Formulierung wurde mit Blick auf die 

Ausgestaltung als reine Verfahrensbestimmung dahingehend angepasst, dass 

das Vorzugsrecht „im Vollstreckungsverfahren nicht mehr geltend gemacht“ 

werden kann, wenn die Meldung oder die Herausgabe ungerechtfertigterweise 

unterbleibt. 

Abs. 4 

Art. 18 Abs. 3 BIV-FINMA, Art. 18 Abs. 3 VKV-FINMA sowie Art. 21 Abs. 3 

KAKV-FINMA wurden inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen in einer Regelung zusammengeführt. 

Art. 25  

Aussonderung 

Art. 20  

BIV-FINMA 

Art. 20  

VKV-FINMA 

Art. 23  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 und 2 

Die Regelungen wurden inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Abs. 3 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Die Formulierung von Satz 2 

wurde hierbei sprachlich an die des Art. 242 Abs. 2 Satz 2 SchKG angeglichen.  

Abs. 4 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Art. 26  

Entscheid 

über die Fort-

führung kollek-

tiver Kapital-

anlagen 

Art. 20a  

BIV-FINMA 

Art. 35  

KAKV-FINMA 

Die Regelungen wurden inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen An-

passungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen und in einer Be-

stimmung zusammengeführt. In Bezug auf Anlagefonds wird hierbei neu expli-

zit von „genehmigten“ Anlagefonds gesprochen. Diese Konkretisierung ist mit 

der Einführung des Limited Qualified Investor Fund notwendig geworden, da 

das Vermögen des L-QIF in der Rechtsform des vertraglichen Anlagefonds im 

Konkurs der Fondsleitung immer gemäss Art. 40 FINIG abgesondert und liqui-

diert werden soll.12 Unter den in Art. 26 InsV-FINMA verwendeten Begriff des 

„Anlagefonds“ fällt bei einer offenen Kapitalanlage mit Teilvermögen (Umbrella-

Fonds) auch jedes einzelne Teilvermögen, das gemäss Art. 92 KAG seiner-

seits jeweils eine eigene kollektive Kapitalanlage darstellt. 

 
12  Vgl. Erläuterungen vom 31. Januar 2024 zu den Änderungen der Kollektivanlagenverordnung (Limi-

ted Qualified Investor Fund, L-QIF), S. 28. 
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Art. 27  

Guthaben und 

Admassierung 

Art. 21  

BIV-FINMA 

Art. 21  

VKV-FINMA 

Art. 24  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Bestimmung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Hierbei wurde sprachlich klar-

gestellt, dass sich die Regelung auf „im In- und Ausland“ einzuziehende fällige 

Forderungen bezieht. In diesem Zusammenhang wurde die auf das Schweizer 

Konzept ausgerichtete Formulierung „auf dem Betreibungswege“ durch die all-

gemeinere Formulierung „auf dem Wege der Zwangsvollstreckung“ ersetzt, wo-

bei sich der diesbezüglich einzuhaltende Prozess nach dem jeweiligen Recht 

des betreffenden Landes richtet. Die in dieser Bestimmung geregelte Pflicht zur 

Einziehung fälliger Forderungen impliziert auch die notwendigerweise vorgela-

gerte Prüfung des Bestehens der Forderungen, einschliesslich des Bestehens 

etwa von Verantwortlichkeitsansprüchen. Die Regelung entspricht inhaltlich der 

bisherigen Praxis und sorgt für Rechtssicherheit. 

Abs. 2 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Abs. 3 

Die Regelungen der Vorgängerverordnungen wurden inhaltlich unverändert mit 

kleinen redaktionellen Anpassungen zusammengeführt und für Versicherungs-

unternehmen im Einklang mit Art. 52m Abs. 4 VAG angepasst.  

Abs. 4 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen.  

Abs. 5 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Der Regelungsgehalt von 

Abs. 6 der bestehenden Regelungen wurde hierbei in Abs. 5 Bst. a aufgenom-

men („und setzt ihnen dazu eine angemessene Frist“). Zudem wurde sprach-

lich klargestellt, dass die Konkursverwaltung eine der beiden Massnahmen tref-

fen muss. 

Abs. 6 

Dieser Absatz wurde mit Blick auf die gemäss Art. 40a PfG im Konkursfall neu 

vorzunehmende Separierung von Pfandbriefdarlehen und Deckung neu einge-

fügt. Er regelt das Vorgehen, wenn nach vollständiger Rückzahlung des Pfand-

briefdarlehens ein Überschuss an Deckung verbleibt oder aus der Übertragung 

von Pfandbriefdarlehen und der Deckung ein Erlös resultiert. Ein so verbleiben-

der Überschuss fällt in die Konkursmasse. 

Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Der Regelungsgehalt des bisherigen Abs. 7 der Bestimmung der Vorgänger-

verordnungen wurde aus systematischen Gründen in angepasster Form in 

Art. 37 Abs. 3 Satz 2 InsV-FINMA verschoben. Für die diesbezüglichen inhaltli-

chen Änderungen siehe die Ausführungen zu Art. 37 Abs. 3 InsV-FINMA. 
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Art. 28  

Fortführung 

hängiger Zivil-

prozesse und 

Verwaltungs-

verfahren 

Art. 22  

BIV-FINMA 

Art. 22  

VKV-FINMA 

Art. 25  

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Art. 29  

Einstellung 

mangels Akti-

ven 

Art. 23  

BIV-FINMA 

Art. 23  

VKV-FINMA 

Art. 26  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde grundsätzlich inhaltlich unverändert mit redaktionellen An-

passungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Hierbei wurde eine 

Präzisierung dahingehend vorgenommen, dass die Konkursverwaltung die Ein-

stellung des Konkursverfahrens dann beantragt, wenn der Erlös der verwertba-

ren Konkursaktiven voraussichtlich nicht ausreicht, um die Kosten des Kon-

kursverfahrens zu decken. Durch die angepasste Formulierung wird klarge-

stellt, dass nicht verwertbare Aktiven bei der Beurteilung nicht zu berücksichti-

gen sind und auf die zu erwartenden Kosten abgestellt wird. 

Der Antrag an die FINMA erübrigt sich, wenn diese die Funktion der Konkurs-

verwaltung selbst wahrnimmt. 

Abs. 2 und 3 

Die Regelungen wurden inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen An-

passungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Im Einklang mit der 

Formulierung in Abs. 1 wird hierbei neu auf die verwertbaren Konkursaktiven 

abgestellt. Zudem wird in Abs. 3 neu konkretisiert, dass die FINMA in der Be-

kanntmachung der Verfahrenseinstellung darauf hinweist, dass sie das Verfah-

ren nur fortführt, wenn ein Kostenvorschuss bezahlt wird. 

Abs. 4 

Die bestehende Regelung der Vorgängerverordnungen wurde inhaltlich unver-

ändert mit kleinen redaktionellen Anpassungen übernommen und um die Mög-

lichkeit ergänzt, einen Kostenvorschuss zu erheben, falls die voraussichtlichen 

Kosten der Verwertung höher sind als der erwartete Erlös. Damit soll verhindert 

werden, dass die Konkursverwaltung bzw. die FINMA die Verwertungskosten 

nicht decken kann.  

Abs. 5 

Die Bestimmung ist den Regelungen der Vorgängerverordnungen nachgebil-

det. In Bezug auf einen nach der Verwertung der Sicherheiten verbleibenden 

Erlös im Falle erfolgter Einstellung mangels Aktiven, wird neu jedoch klarge-

stellt, dass dieser nur an den Bund fällt, wenn er seiner Höhe nach keine Wie-

deraufnahme des Verfahrens erlaubt, was in sinngemässer Anwendung von 

Art. 44 zu beurteilen ist. Zudem wird neu eine Wartefrist von zwei Jahren bis 

zur Überweisung an den Bund vorgesehen, während derer der Schuldner ge-

mäss den in Abs. 6 referenzierten Bestimmungen des SchKG noch auf Pfän-

dung betrieben werden kann. 
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Abs. 6 

Die Regelung wurde grundsätzlich inhaltlich unverändert mit redaktionellen An-

passungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen, wobei jedoch die 

Beschränkung der Bestimmung auf natürliche Personen in Anlehnung an 

Art. 230 Abs. 3 SchKG aufgehoben wurde. 

3. Abschnitt: Konkurspassiven 

Art. 30  

Prüfung der 

Forderungen 

Art. 26 Abs. 1 

und 3  

BIV-FINMA 

Art. 24 Abs. 1, 2 

und 4  

VKV-FINMA 

Art. 27 Abs. 1 

und 3, 28  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung resultiert aus der Zusammenführung der Bestimmungen des 

Art. 26 Abs. 1 und 3 BIV-FINMA, Art. 24 Abs. 1 und 4 VKV-FINMA sowie 

Art. 27 Abs. 1 und 3 KAKV-FINMA. In Bezug auf die Einholung der Erklärung 

des konkursiten Instituts wurde die bisherige Formulierung „Bankier“ oder „ei-

ner von den Eignern oder Eignerinnen […] als Organ gewählten Person“ hier-

bei durch das „Finanzmarktinstitut“ ersetzt (s.o. Erläuterung zu Art. 22 Abs. 4 

InsV-FINMA). In Bezug auf die vom Finanzmarktinstitut einzuholende Erklä-

rung über das Bestehen der Forderungen wird im Einklang mit der Praxis neu 

klargestellt, dass sich diese auf sämtliche Forderungen erstreckt und nicht nur 

auf die nicht aus den Büchern ersichtlichen Forderungen.  

Abs. 2 

Die Regelung resultiert aus der Zusammenführung der Bestimmungen des 

Art. 24 Abs. 2 VKV-FINMA und des Art. 28 Abs. 1 KAKV-FINMA mit redaktio-

nellen Anpassungen. Zudem wurde ergänzt, dass die Konkursverwaltung auch 

zwischen den einzelnen Teilvermögen bestehende Forderungen prüft. 

Abs. 3 

Die Bestimmung wurde unter Beschränkung auf die Aussage zur subsidiären 

Haftung des Unternehmerteilvermögens inhaltlich aus Art. 28 Abs. 2 KAKV-

FINMA übernommen.  

Abs. 3 von Art. 28 KAKV-FINMA und damit auch dessen Vorbehalt in dieser 

Bestimmung wurden ersatzlos gestrichen, nachdem die subsidiäre Haftung des 

Anlegerteilvermögens mit der Änderung von Art. 94 Abs. 2 KAG im Rahmen 

der FIDLEG/FINIG Revision aufgehoben wurde und somit die gesetzliche 

Grundlage für die subsidiäre Haftung der Anlegerteilvermögen weggefallen ist.  

Art. 31  

Kollokation 

Art. 27  

BIV-FINMA 

Art. 25, 26  

VKV-FINMA 

Art. 29  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus Art. 27 Abs. 1 BIV-FINMA, Art. 25 Abs. 1 VKV-FINMA und Art. 29 

Abs. 1 KAKV-FINMA übernommen. 

Abs. 2  

Dieser Absatz ist neu. Er spiegelt den Prüfungsgegenstand des Art. 30 Abs. 2 

InsV-FINMA wider und sieht einen entsprechenden Entscheid vor.  

Abs. 3 
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Dieser Absatz fasst inhaltlich den Regelungsgehalt von Art. 26 VKV-FINMA 

und Art. 29 Abs. 3 KAKV-FINMA zusammen. 

Abs. 4 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus Art. 27 Abs. 2 BIV-FINMA, Art. 25 Abs. 2 VKV-FINMA und Art. 29 

Abs. 2 KAKV-FINMA übernommen. 

Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Art. 27 Abs. 3 BIV-FINMA fällt aufgrund der neuen Regelung in Art. 40a PfG 

dahin und findet damit in der neuen Bestimmung keine Entsprechung mehr. 

Art. 32  

Im Zivilpro-

zess oder im 

Verwaltungs-

verfahren lie-

gende Forde-

rungen 

Art. 28  

BIV-FINMA 

Art. 27  

VKV-FINMA 

Art. 30  

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen bzw. in Abs. 4 entsprechend 

konsolidiert. Zudem wurde Abs. 2 um eine Regelung zur Fristansetzung er-

gänzt. 

Art. 33  

Einsicht in den 

Kollokations-

plan sowie 

Mitteilung an 

die Gläubiger 

und Gläubige-

rinnen 

Art. 29  

BIV-FINMA 

Art. 28  

VKV-FINMA 

Art. 31  

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde grundsätzlich inhaltlich unverändert mit kleinen redaktio-

nellen Anpassungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Einzig in 

Abs. 1 der Bestimmung ist neu keine Mindestfrist mehr für die Einsicht in den 

Kollokationsplan vorgegeben. Dies entspricht einer Angleichung an Art. 249 

SchKG. Die Möglichkeit zur Einsicht in den Kollokationsplan besteht jedoch in 

jedem Fall für die Dauer der Frist für die Kollokationsklage nach Art. 34 InsV-

FINMA, welche sich aufgrund des dortigen Verweises auf Art. 250 SchKG auf 

20 Tage beläuft.  

Art. 34  

Kollokations-

klage 

Art. 30  

BIV-FINMA 

Art. 29  

VKV-FINMA 

Art. 32  

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

4. Abschnitt: Verwertung 

Art. 35  

Verwertungs-

modus 

Art. 31  

BIV-FINMA 

Art. 30  

VKV-FINMA 

Art. 33  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Abs. 2 

Die Regelung resultiert aus einer inhaltlichen Zusammenführung der Bestim-

mungen des Abs. 3 der Bestimmungen der drei Vorgängerverordnungen. 
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Abs. 3 

Die bestehende Regelung des Abs. 2 der Bestimmung der drei Vorgängerver-

ordnungen wurde inhaltlich unverändert übernommen, jedoch in Abs. 3 ver-

schoben, um klarzustellen, dass sich die Ausnahme der Verwertung ohne Auf-

schub gemäss Abs. 2 nicht auf den hier geregelten Zustimmungsvorbehalt zu-

gunsten der Pfandgläubiger und Pfandgläubigerinnen bezieht. Reicht der er-

zielte Erlös nach Abzug der Verwertungskosten jedoch aus, um die pfandgesi-

cherten Forderungen vollständig zu decken und die Pfandgläubiger zu befriedi-

gen, ist unabhängig der gewählten Verwertungsart eine Zustimmung derselben 

aufgrund des fehlenden Rechtsschutzinteresses nicht notwendig.13 

Art. 36  

Öffentliche 

Versteigerung 

Art. 32  

BIV-FINMA 

Art. 31  

VKV-FINMA 

Art. 36  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde gänzlich unverändert aus den Vorgängerverordnungen 

übernommen. 

Abs. 2 

Die Regelung ist grundsätzlich denen der Vorgängerverordnungen nachgebil-

det. Neu wurde jedoch auch die Möglichkeit für die Konkursverwaltung vorge-

kehrt, eine Drittperson für die Durchführung der Versteigerung beizuziehen. Bis 

jetzt musste die Konkursverwaltung die Versteigerung grundsätzlich selbst 

durchführen. Neu kann auch ein Betreibungs- oder Konkursamt oder ein priva-

tes Auktionshaus für die Durchführung der Versteigerung beigezogen werden. 

Betreibungs- und Konkursämter verfügen in der Regel über eine ausgewiesene 

Erfahrung mit Versteigerungen und teils auch über eine elektronische Verstei-

gerungsplattform. Private Auktionshäuser kommen insbesondere bei wertvollen 

Kunstgegenständen in Betracht, da diese den Zugang zum relevanten Publi-

kum haben. 

Abs. 3 

Die Regelung wurde unter Anpassung an die Neuregelung in Abs. 2 inhaltlich 

unverändert mit kleinen redaktionellen Anpassungen aus den Vorgängerver-

ordnungen übernommen. 

Art. 37  

Abtretung von 

Rechtsansprü-

chen 

Art. 33  

BIV-FINMA 

Art. 32  

VKV-FINMA 

Art. 37  

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Abs. 2 

Satz 1 wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen aus den 

Vorgängerverordnungen übernommen. Satz 2 regelt neu explizit das Vorge-

hen, wenn das Resultat der Geltendmachung abgetretener Ansprüche erst 

nach Abschluss des Konkursverfahrens feststeht und aus dieser ein Über-

schuss zugunsten der Konkursmasse resultiert. In diesen Fällen soll analog 

 
13  Vgl. BÜRGI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II (Art. 159-

352 SchKG), 3. Aufl. 2021, N. 24 zu Art. 256 SchKG; BGE 72 III 27 E. 2. 
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dem in Art. 44 InsV-FINMA vorgesehenen Prozess für nachträglich entdeckte 

Vermögenswerte verfahren werden. 

Zwar sollte die definitive Verteilung grundsätzlich erst nach Abschluss aller 

Prozesse inklusive der Abtretungsprozesse erfolgen. Das verzögert die Vertei-

lung in der Praxis zuweilen aber unverhältnismässig lange. In Ausnahmefällen, 

insbesondere wenn das Ende eines Abtretungsprozesses nicht abzusehen ist, 

sollte der Abschluss des Verfahrens daher schon zuvor erfolgen können. Das 

erspart erhebliche Kosten und ermöglicht eine Schlussverteilung an die Gläubi-

ger. Der aus den Vorgängerverordnungen übernommene Satz 1 dieser Bestim-

mung erkennt diese Möglichkeit bereits implizit an, indem er auch die Bericht-

erstattung im Falle bereits abgeschlossener Konkursverfahren regelt.  

Abs. 3 

Satz 1 wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Satz 2 ist der Regelung von Art. 21 Abs. 7 BIV-FINMA, Art. 21 Abs. 7 VKV-

FINMA sowie Art. 24 Abs. 7 KAKV-FINMA nachgebildet. Da diese Regelung 

die Verwertung betrifft, wurde sie neu in den Abschnitt 4 (Verwertung) verscho-

ben. Inhaltlich wurde die Klarstellung betreffend den Ausschluss der Verwer-

tung bestimmter Rechtsansprüche hierbei neu auf paulianische Anfechtungs-

ansprüche beschränkt und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung (Urteil 

des BVGer vom 12. März 2013, B-3771/2012 E. 1.4.5) dahingehend präzisiert, 

dass nur die weitere Verwertung (z.B. der Verkauf an Dritte) nach der Abtre-

tung an Gläubiger ausgeschlossen ist. Diese Präzisierung wurde notwendig, da 

auch die Abtretung an Gläubiger eine Verwertungshandlung darstellt, die je-

doch im vorliegenden Fall möglich bleibt und nicht vom Verwertungsausschluss 

erfasst sein soll. Die Bezugnahme auf Verantwortlichkeitsansprüche wurde ge-

genüber den Vorgängerverordnungen hingegen gestrichen. Anders als paulia-

nische Anfechtungsansprüche, die ihrem Wesen nach insolvenzrechtlich sind, 

handelt es sich bei den der Konkursmasse bzw. der konkursiten Gesellschaft 

zustehenden Verantwortlichkeitsansprüchen gegenüber Organen um zivilrecht-

liche Ansprüche, die auch zivilrechtlich übertragen und damit auch versteigert 

oder freihändig verwertet werden können. Die bei erstmaliger Einführung die-

ser Einschränkung in der BKV-FINMA im Bericht der Arbeitsgruppe Banken-

konkurs zum Entwurf einer Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommis-

sion zum Konkurs von Banken und Effektenhändlern angeführte Begründung, 

dass die Spezialregelung in Art. 757 OR, auf welche die spezialgesetzlichen 

Regelungen verweisen, einer Veräusserung entgegenstehe, erscheint nicht 

zwingend. Insbesondere ist das Verhältnis zwischen Art. 757 OR und 

Art. 260 SchKG umstritten. Diese strittige Rechtsfrage soll vorliegend jedoch 

nicht auf Stufe der InsV-FINMA entschieden werden. Ausschlaggebend soll 

hier vielmehr der jeweils aktuelle Stand der Rechtsprechung sein.  
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Art. 38  

Anfechtung 

von Verwer-

tungshandlun-

gen 

Art. 34  

BIV-FINMA 

Art. 33   

VKV-FINMA 

Art. 38   

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. 

Abs. 2 

Die Bestimmung entspricht inhaltlich grundsätzlich den Art. 34 Abs. 4 BIV-

FINMA, 33 Abs. 4 VKV-FINMA und 38 Abs. 4 KAKV-FINMA. Der Verwertungs-

plan und die Beschwerdefrist werden neu jedoch auch den Eignern und Eigne-

rinnen des Finanzmarktinstituts mitgeteilt, da diesen gemäss Art. 37gter BankG 

ebenfalls ein Beschwerderecht in Bezug auf Verwertungshandlungen zusteht. 

Abs. 3 

Satz 1 wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpassungen 

aus Abs. 2 der Bestimmungen der Vorgängerverordnungen übernommen. Neu 

werden in Satz 2 und 3 auch ausdrücklich die Information über und der Anfech-

tungsweg für Verwertungshandlungen festgehalten, die gestützt auf Art. 35 

Abs. 2 InsV-FINMA ohne Aufschub erfolgen können. Denn gemäss übergeord-

netem Recht besteht in Bezug auf sämtliche Verwertungshandlungen – und 

damit auch bereits durchgeführte Verwertungen – ein Anfechtungsrecht der 

Gläubiger und Gläubigerinnen bzw. Eigner und Eignerinnen. Die Anfechtung 

erfolgt hier im Unterschied zu Abs. 1 und 2 aber erst nach der Verwertung, wo-

mit von der FINMA lediglich eine Feststellungverfügung über die Zulässigkeit 

der Verwertung verlangt werden kann. Dies erfordert im Übrigen ein schutzwür-

diges Interesse der Gesuchstellenden nach Art. 25a VwVG. 

Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Der alte Abs. 3 der Vorgängerbestimmungen, wonach eine Abtretung von 

Rechtsansprüchen nicht als Verwertungshandlung gilt, wurde ersatzlos gestri-

chen, nachdem das BVGer diesen in seinem Entscheid vom 12. März 2013 (B-

3771/2012, E. 1.4.5) als mit höherrangigem Recht nicht vereinbar erklärt hat. 

5. Abschnitt: Verteilung 

Art. 39 

Massaver-

pflichtungen 

Art. 35   

BIV-FINMA 

Art. 34   

VKV-FINMA 

Art. 39   

KAKV-FINMA 

Die Regelung resultiert zum einen aus einer inhaltlichen Zusammenführung der 

Bestimmungen der Vorgängerverordnungen, unter Berücksichtigung der neuen 

Fassung von Art. 37 BankG und des neuen Art. 54bbis VAG. Hierbei wurde die 

in Art. 39 Abs. 1 Bst. c KAKV-FINMA ebenfalls bevorzugte Behandlung von 

Verbindlichkeiten gegenüber einer Depotbank nicht in die Neuregelung über-

nommen. Zum anderen wurde die Bestimmung infolge des zum 1. Januar 2023 

neu eingeführten Art. 40a PfG um die Kosten des nach dieser Bestimmung von 

der FINMA im Konkursfall eingesetzten Beauftragten und die von ihm besorgte 

Verwaltung von Pfandbriefdarlehen und Deckung ergänzt. Da der Beauftragte 

nach Art. 40a PfG mit der Verwaltung der Pfandbriefdarlehen und der Deckung 

Aufgaben wahrnimmt, die anderenfalls von der Konkursverwaltung zu erfüllen 

wären, erscheint es sachgerecht, die hierfür anfallenden Kosten gleich zu be-

handeln wie die Kosten für die Durchführung des Konkursverfahrens. 



 

 31/38 
 

InsV-

FINMA 

Vorgänger- 

verordnung 
Erläuterungen 

Art. 40 

Verteilungs-

liste, Schluss-

rechnung und 

Auszahlungen 

Art. 36   

BIV-FINMA 

Art. 36   

VKV-FINMA 

Art. 40   

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen 

Abs. 2 

Die in Abs. 2 der Bestimmung der Vorgängerverordnungen enthaltenen Verfah-

rensregeln betreffend die definitive Verteilungsliste und die Schlussrechnung 

wurden auf Gesetzesstufe angehoben (Art. 37e BankG, Art. 54c VAG bzw. 

Art. 138b KAG). Eine inhaltliche Regelung auf Ebene der InsV-FINMA erübrigt 

sich damit. Um die logische Reihenfolge des Verordnungsartikels beizubehal-

ten, wurde an dieser Stelle stattdessen neu ein Verweis auf diese gesetzlichen 

Bestimmungen angebracht. 

Abs. 3–4 

Die Regelungen wurden weitestgehend inhaltlich unverändert mit kleinen re-

daktionellen Anpassungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. In 

Abs. 3 wird neben der Verteilungsliste neu auch die Schlussrechnung genannt. 

Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Der bisherige Abs. 5 von Art. 36 BIV-FINMA zur separaten Verteilung des Erlö-

ses für registerpfandgesicherte Forderungen wurde infolge der Einführung des 

neuen Art. 40a PfG hinfällig und folglich ersatzlos gestrichen. 

Art. 41  

Verteilung im 

Konkurs einer 

SICAV 

Art. 42   

KAKV-FINMA 

Die Bestimmung wurde inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionellen Anpas-

sungen aus der KAKV-FINMA übernommen. 

Art. 42  

Hinterlegung 

Art. 38   

BIV-FINMA 

Art. 37 Abs. 3, 

40 Abs. 4   

VKV-FINMA 

Art. 43 Abs. 3, 

46 Abs. 4   

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung resultiert aus der Zusammenführung von Art. 38 Abs. 1 BIV-

FINMA, Art. 37 Abs. 3 VKV-FINMA und Art. 43 Abs. 3 KAKV-FINMA. 

Abs. 2 

Die Regelung ist unter Vornahme redaktioneller Anpassungen sowie einer klei-

nen Präzisierung („innerhalb von zehn Jahren nach der Hinterlegung“) der Re-

gelung der Art. 38 Abs. 2 BIV-FINMA, Art. 40 Abs. 4 VKV-FINMA und Art. 46 

Abs. 4 KAKV-FINMA nachgebildet. Der Vorbehalt zugunsten spezialgesetzli-

cher Regelungen wurde im Einklang mit Abs. 1 konkretisiert, indem direkt auf 

die Vorschriften über nachrichtenlose Vermögenswerte Bezug genommen wird. 

Dieser Vorbehalt dient der Transparenz. Während nicht-dingliche Ansprüche 

im Fall nachrichtenloser Vermögenswerte mit Konkurseröffnung fällig werden 

und damit ab diesem Zeitpunkt der Verjährung und somit auch der 10-Jahres-

frist dieser Bestimmung unterliegen, gilt für dingliche Ansprüche die 50-Jahres-

frist des Art. 37m Abs.1 BankG.14 

 
14  Vgl. THOMAS MÜLLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, 

Aufl. 2015, N 20–22 zu Art. 37l -37m. 
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Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Die Absätze 1, 2 und 4 von Art. 37 VKV-FINMA und Art. 43 KAKV-FINMA be-

trafen den Schlussbericht sowie den Abschluss des Verfahrens. Diese wurden 

folglich in Art. 45 InsV-FINMA verschoben.  

Art. 43  

Verlustschein 

Art. 37   

BIV-FINMA 

Art. 38   

VKV-FINMA 

Art. 44   

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde inhaltlich unverändert mit redaktionellen Anpassungen 

aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Die für die Ausstellung des 

Verlustscheins verrechnete Pauschale basiert auf dem durchschnittlichen Zeit-

aufwand für die Prüfung der Forderung, die Ausstellung des Verlustscheins 

und dessen physischen Versand an den Gläubiger oder die Gläubigerin. 

Art. 44  

Nachträglich 

entdeckte Ver-

mögenswerte 

Art. 39   

BIV-FINMA 

Art. 40 Abs. 1–3  

VKV-FINMA 

Art. 46 Abs. 1–3   

KAKV-FINMA 

Abs. 1 

Die Regelung wurde weitgehend inhaltlich unverändert mit kleinen redaktionel-

len Anpassungen aus den Vorgängerverordnungen übernommen. Neu wurde 

jedoch klargestellt, dass die FINMA selbst das Verfahren wieder aufnimmt und 

nur bei Bedarf eine Konkursverwaltung mit der Durchführung der Verwertung 

der nachträglich entdeckten Vermögenswerte und der Verteilung des Verwer-

tungserlöses beauftragt. In letzterem Fall nimmt die Konkursverwaltung die in 

Abs. 2 genannten Aufgaben wahr. 

Abs. 2 

Die Bestimmung ist unter Vornahme redaktioneller Anpassungen inhaltlich der 

Regelung in Abs. 2 der Vorgängerverordnungen nachgebildet. Durch eine an-

gepasste Formulierung wird neu der Tatsache Rechnung getragen, dass nicht 

die Vermögenswerte und Rechtsansprüche selbst, sondern der Erlös aus de-

ren Verwertung verteilt wird.  

Abs. 3 

Die Regelung entspricht grundsätzlich Abs. 3 der Vorgängerverordnungen. 

Neu kann auf die Wiederaufnahme jedoch auch dann verzichtet werden, wenn 

die Gläubiger nur eine unwesentliche Dividende erhalten würden. Damit sollen 

die Fälle erfasst werden, in denen an sich ein nicht unwesentlicher Erlös aus 

der Verwertung resultiert, aber aufgrund der Vielzahl der Gläubiger und der 

durch die Verteilung an diese entstehenden Kosten, von Vornherein ersichtlich 

ist, dass letztlich pro Gläubiger nur eine unwesentliche Dividende resultiert und 

ein Risiko besteht, dass aus der Verteilung letztlich ein von der FINMA zu tra-

gender Fehlbetrag resultiert. Der Entscheid über die Nichtwiederaufnahme wird 

gemäss Art. 6 InsV-FINMA bekannt gemacht. 

Weitere Änderungen gegenüber der Bestimmung der Vorgängerverordnungen 

Der bisherige Abs. 4 des Art. 40 VKV-FINMA und des Art. 46 KAKV-FINMA 

wurde in Art. 42 Abs. 2 InsV-FINMA (Hinterlegung) verschoben. 
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4. Kapitel: Abschluss des Insolvenzverfahrens 

Art. 45  

Schlussbericht 

und Bekannt-

machung des 

Abschlusses 

des Verfah-

rens 

Art. 58   

BIV-FINMA 

Art. 37 Abs. 1, 2 

und 4   

VKV-FINMA 

Art. 43 Abs. 1, 2 

und 4   

KAKV-FINMA 

Die Regelung wurde mit folgender Änderung inhaltlich aus den Vorgängerver-

ordnungen übernommen: 

Die Sondernorm aus Art. 37 Abs. 2 Bst. a VKV-FINMA wurde nicht übernom-

men. Die Informationen zu der Zusammensetzung, dem Umfang und den ge-

deckten Forderungen des gebundenen Vermögens werden zum Schluss des 

Verfahrens nicht mehr benötigt. 

Der Inhalt des Abs. 3 der Vorgängerbestimmung der VKV-FINMA und der 

KAKV-FINMA ist neu in Art. 42 InsV-FINMA geregelt. 

Art. 46 

Aktenaufbe-

wahrung 

Art. 59   

BIV-FINMA 

Art. 39   

VKV-FINMA 

Art. 45   

KAKV-FINMA 

Die Bestimmung wurde inhaltlich unverändert aus den Vorgängerverordnungen 

übernommen. Hintergrund der Bestimmung in ihrer konkreten Ausgestaltung 

ist, dass im Konkursverfahren beigezogene Geschäftsakten zu Insolvenzakten 

werden und somit auch für diese die Aufbewahrungspflicht für Insolvenzakten 

gilt, die erst mit Abschluss oder Einstellung des Konkursverfahrens zu laufen 

beginnt. In diesem Fall dürfen auch diese Geschäftsakten (als Insolvenzakten) 

erst 10 Jahre nach Abschluss oder Einstellung des Verfahrens auf entspre-

chende Anordnung der FINMA vernichtet werden.  

5. Kapitel: Aufschub der Beendigung von Verträgen 

Art. 47 Art. 56   

BIV-FINMA 

Diese Bestimmung gilt nur für die Finanzmarktinstitute, die der Pflicht nach 

Art. 12 Abs. 2bis Satz 1 BankV unterstehen. Sie wurde aus Gründen der Syste-

matik an den Schluss der neuen Insolvenzverordnung verschoben, aber inhalt-

lich unverändert aus Art. 56 BIV-FINMA übernommen.15 Die sprachlichen An-

passungen in Abs. 1 Bst. a, b und d betreffend Indizes sowie in Bst. c sind rein 

redaktioneller Art. Bei den in Abs. 2 Bst. a genannten, nicht von der Pflicht 

nach Art. 12 Abs. 2bis BankV erfassten Verträgen handelt es sich um solche, 

die bereits gemäss Art. 30a Abs. 2 BankG gar nicht von einem Aufschub der 

Beendigung von Verträgen erfasst sein können.16 Aufgrund der Bedeutung die-

ser Klausel für die Ausgestaltung von Verträgen im internationalen Kontext und 

den Vorteilen einer zentralen Gesamtübersicht, werden diese der Vollständig-

keit halber an dieser Stelle jedoch weiterhin mitaufgeführt. 

 
15  Für den Hintergrund und Regelungszweck der Bestimmung vgl. den Erläuterungsbericht vom 

27. September 2016 zur Teilrevision der BIV-FINMA; abrufbar unter www.finma.ch > Dokumenta-
tion > Anhörungen und Evaluationen > Abgeschlossene Anhörungen > 2016. 

16 Vgl. Erläuterungsbericht der FINMA vom 27. September 2016 zur Teilrevision der Bankeninsolvenz-
verordnung-FINMA, S. 11; abrufbar unter www.finma.ch > Dokumentation > Anhörungen und Eva-
luationen > Abgeschlossene Anhörungen > 2016. 

https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/laufende-anhoerungen/biv-finma/20160927-eb-anh-biv-finma.pdf?sc_lang=de&hash=E94D3B43725F065327F82055CBFF0EA5
http://www.finma.ch/
https://www.finma.ch/de/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/anhoerungen/abgeschlossene-anhoerungen/20160927-biv-finma/20160927-eb-anh-biv-finma.pdf?sc_lang=de&hash=713AD8309D837FA8DA44EDC769387A56
http://www.finma.ch/
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6. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 48  

Aufhebung an-

derer Erlasse 

 Die BIV-FINMA, VKV-FINMA und KAKV-FINMA werden durch die neue InsV-

FINMA abgelöst und somit auf den Zeitpunkt von deren Inkrafttreten aufgeho-

ben. 

Art. 49 

Übergangsbe-

stimmung 

 Auf sämtliche laufenden, vor Inkrafttreten dieser Insolvenzverordnung-FINMA 

von der FINMA eröffneten Insolvenzverfahren finden mit deren Inkrafttreten die 

Bestimmungen dieser neuen Verordnung und nicht mehr die der Vorgängerver-

ordnungen Anwendung.  

 

Art. 50 

Inkrafttreten 

 Die Bestimmung regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung. 

 

 



 

   
 

 
35/38 

 

2.3 Erläuterung zur Nichtübernahme einzelner Bestimmungen 

Folgende Artikel der BIV-FINMA, KAKV-FINMA oder VKV-FINMA werden 

nicht übernommen: 

• Art. 24 und 25 BIV-FINMA 

Im Zusammenhang mit der Revision des Bankengesetzes vom 17. De-

zember 2021 wurde der Kreis der privilegierten Einlagen und Einleger 

neu im 4a. Kapitel der BankV festgeschrieben, womit die Art. 24 und 25 

der BIV-FINMA obsolet wurden. 

• Art. 40 Abs. 1, 43, 44, 45 Abs. 2–3, 47–52 BIV-FINMA 

Ein Grossteil der Sanierungsbestimmungen der BIV-FINMA wurde mit 

der Revision des Bankengesetzes vom 17. Dezember 2021 mit Wirkung 

zum 1. Januar 2023 ins BankG übernommen. Diese Bestimmungen wur-

den, wie gewisse rein deklaratorische Bestimmungen, folglich nicht in 

die InsV-FINMA übernommen. 

• Art. 54 und 55 BIV-FINMA 

Die Artikel wurden ersatzlos gestrichen, da ihnen kein eigenständiger 

Regelungsgehalt zukam. Die Definition von Massnahmen im Sinne von 

Art. 89 Abs. 2 FinfraG sowie von Aufrechnungsvereinbarungen im Sinne 

von Art. 27 Abs. 1 BankG bilden nicht Regelungsgegenstand der InsV-

FINMA. 

• Art. 9 KAKV-FINMA 

Der Regelungsgehalt dieser Bestimmung wird neu von Art. 30 Abs. 2 

InsV-FINMA erfasst, weshalb auf die explizite Nennung der Aufgaben 

der Konkursverwaltung im Konkurs einer SICAV in Art. 8 InsV-FINMA 

verzichtet wurde. 

• Art. 35 VKV-FINMA 

Diese Bestimmung wurde im Rahmen der Revision des VAG mit inhaltli-

chen Anpassungen auf Gesetzesstufe angehoben und ist neu in 

Art. 54abis VAG enthalten. 
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3 Regulierungsprozess 

Die FINMA steht für einen transparenten, berechenbaren und glaubwürdigen 

Regulierungsprozess unter frühzeitigem Einbezug der Betroffenen sowie in-

teressierten Kreisen, wie Behörden und allenfalls der Wissenschaft.  

3.1 Vorkonsultation 

Vor der Eröffnung der Anhörung führt die FINMA grundsätzlich Vorkonsulta-

tionen mit den Betroffenen und interessierten Kreisen durch. Sie klärt dabei 

die relevanten Sachverhalte bzw. erhebt die notwendigen Informationen, er-

läutert die Stossrichtungen des Regulierungsvorhabens und nimmt Einschät-

zungen dazu entgegen. Dabei können auch der Handlungsbedarf und mögli-

che Handlungsoptionen Gegenstand des Austausches sein. 

Die FINMA führte vom 8. April bis 3. Mai 2024 eine Vorkonsultation ausge-

wählter Experten sowie betroffener Branchenverbände durch. In diesem 

Rahmen legte die FINMA ihre Vorschläge zur Konsolidierung und Anpas-

sung der Bestimmungen der Vorgängerverordnungen in Form eines Vorent-

wurfs der InsV-FINMA vor. Der Ansatz, die bestehenden Konkurs- bzw. In-

solvenzverordnungen der FINMA unter Beibehaltung der bewährten Struktur 

in einem Erlass zusammenzufassen, wurde von den Experten im Sinne ei-

ner besseren Gewährleistung einer weitgehend einheitlichen Regelung bei 

gleichzeitiger Adressierung relevanter Institutsspezifika klar begrüsst. Die 

Anregungen der Experten zu einzelnen Bestimmungen wurden vor dem Hin-

tergrund des übergeordneten Rechts und den mit der InsV-FINMA verfolgten 

Zielen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und weitgehend im Anhörungsentwurf 

adressiert. 

3.2 Konsultation der mitinteressierten Verwaltungseinheiten 

Vom 12. Juli bis 5. August 2024 und vom 1. bis 25. April 2025 führte die 

FINMA je eine Konsultation der mitinteressierten Verwaltungseinheiten 

durch.  

3.3 Öffentliche Konsultation 

Die vorliegenden Regelungen sind nicht von grosser Tragweite im Sinne des 

Vernehmlassungsgesetzes vom 18. März 2005 (SR 172.061). Entsprechend 

führte die FINMA dazu eine Anhörung nach Art. 10 Abs. 2 der Verordnung 

vom 13. Dezember 2019 zum Finanzmarktaufsichtsgesetz (SR 956.11) 

durch. Die Anhörungsfrist betrug zwei Monate. 
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4 Regulierungsgrundsätze17 

Die FINMA reguliert durch Verordnungen, wo dies in der Finanzmarktgesetz-

gebung vorgesehen ist. Die Rechtsetzungskompetenz ist, sofern nicht an-

ders vorgesehen, auf den Erlass von Bestimmungen fachtechnischen Inhalts 

von untergeordneter Bedeutung beschränkt.  

Bei der Zusammenführung der Verfahrensbestimmungen der Vorgängerver-

ordnungen in der InsV-FINMA und deren Anpassung zur Berücksichtigung 

erfolgter Gesetzesanpassungen auf Ebene BankG und VAG waren die Mög-

lichkeiten von Varianten bei der Ausgestaltung der Regulierung auf Stufe 

FINMA eingeschränkt. Wo solche bestanden haben, hat die FINMA jene Va-

rianten verfolgt, die dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit am besten ent-

sprochen haben. Soweit einschlägig, hat sie dabei die Auswirkungen auf die 

Zukunftsfähigkeit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanz-

platzes berücksichtigt. Die getroffenen Regulierungen sind wettbewerbs- 

und technologieneutral ausgestaltet. Die Differenzierung einer Regulierung 

nach Art. 7 Abs. 2 Bst. c FINMAG orientiert sich am mit der Regulierung an-

gestrebten Ziel und am Risiko. Internationale Standards im Finanzmarktbe-

reich und deren Umsetzung in anderen wichtigen Finanzstandorten wurden, 

soweit relevant, bereits im Rahmen der materiellen Bestimmungen auf vor-

gelagerter Gesetzes- und Verordnungsstufe berücksichtigt. Für die Einzel-

heiten wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen verwie-

sen. 

5 Wirkungsanalyse18 

Grundsätzlich sind die Auswirkungen von Regulierungen bereits auf Geset-

zesstufe umfassend aufzuzeigen. Entsprechend wird bezüglich der Auswei-

tung der Sanierungszuständigkeit der FINMA auf Versicherungsunterneh-

men im Rahmen der Teilrevision des VAG auf das die Botschaft zum VAG 

begleitende Dokument „Internationaler Vergleich und Regulierungsfolgenab-

schätzung“19 vom 21. Oktober 2020 verwiesen. 

Die InsV-FINMA ist beschränkt auf Verfahrensregeln zum Sanierungs- und 

Konkursverfahren für die in ihre Insolvenzzuständigkeit fallenden Unterstell-

ten. Die Zusammenführung der Bestimmungen der BIV-FINMA, VKV-FINMA 

und KAKV-FINMA in einem einheitlichen Erlass sowie die erfolgten Anpas-

 
17 Gemäss Art. 6 Verordnung zum Finanzmarktaufsichtsgesetz 

18 Gemäss Art. 7 Verordnung zum Finanzmarktaufsichtsgesetz 

19 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64814.pdf; abrufbar unter  
www.admin.ch > Bundesrat > Dokumentation > Medienmitteilungen > Bundesrat verabschiedet 
Botschaft zur Teilrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64814.pdf
http://www.admin.ch/
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sungen zur Reflektierung der im VAG neu vorgesehenen Sanierungszustän-

digkeit der FINMA für Versicherungsunternehmen und zur Berücksichtigung 

von Erkenntnissen aus Praxis und Lehre haben nach Einschätzung der 

FINMA keine belastenden Auswirkungen auf die betroffenen Unterstellten. 

6 Weiteres Vorgehen 

Die InsV-FINMA tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Die BIV-FINMA, die VKV-

FINMA und die KAKV-FINMA werden auf diesen Zeitpunkt hin aufgehoben. 

 


